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Porträt sanu durabilitas 

sanu durabilitas, eine Schweizerische Stif-
tung für Nachhaltige Entwicklung, ist 2012 aus 
der 1989 gegründeten Schweizerischen Ausbil-
dungsstätte für Natur- und Umweltschutz (sanu) 
hervorgegangen. Als wissenschaftliche Denk-
werkstatt zeigt sie in Zusammenarbeit mit Perso-
nen aus der Praxis und aus Bildungsinstitutionen 
wichtige Themen und Herausforderungen für 
eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz auf, 
erarbeitet adäquate Lösungsansätze und kommu-
niziert diese. 

Für die Erarbeitung der ausgewählten 
Themen zeichnen die Arbeitsgruppen von sanu 
durabilitas verantwortlich. Diese bestehen aus 
Mitgliedern des Stiftungsrates sowie externen 
Experten. Sie widmen sich mit hohem Engage-
ment der politisch ständig wichtiger werdenden 
Frage nach der geeigneten Bewirtschaftung der 

Ressourcen des Natur-, des Sach- sowie des Hu-
man- und des Sozialkapitals unseres Landes. Für 
den Erhalt der Erneuerungsfähigkeit dieser Res-
sourcen und der friedlichen Rivalitätslösung un-
ter allen ressourcennutzenden Gruppen unserer 
Gesellschaft wird die überzeugende Beantwor-
tung dieser Frage täglich dringender. 

Die resultierenden Berichte und Veran-
staltungen dienen deshalb als Informationsquelle 
und Orientierungshilfe für Entscheidungsträger 
in Politik, Wirtschaft, Behörden, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft, und die Ergebnisse fliessen 
in Forschungsaufträge und Ausbildungsgänge 
ein. Damit die Resultate auch in der Praxis An-
wendung finden, arbeitet sanu durabilitas mit 
dem Bildungs- und Beratungsunternehmen sanu 
future learning ag zusammen. 
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Vorwort 

Ressourcen sind endlich. Wollen wir sie 
auch für zukünftige Generationen erhalten, müs-
sen wir sie in einer Weise nutzen, dass sie sich 
wieder erneuern können. Bei der natürlichen Res-
source Boden erweist sich dies aber als schwie-
rig: Einerseits dient Boden zur Produktion von 
Nahrungsmitteln, er speichert Wasser, bindet 
Schadstoffe und dient als Lebensraum für Fauna 
und Flora. Anderseits bietet er Raum für Gebäude 
und Infrastrukturbauten. Diese letztere Nut-
zungsform macht den Boden jedoch für andere 
Funktionen unbrauchbar. Boden wird also bei ei-
ner Überbauung verbraucht und kann sich dann 
nicht mehr erneuern. 

Da Bevölkerung und Wirtschaft auch in 
Zukunft wachsen werden, wird sich die Nut-
zungskonkurrenz um die knappe Ressource Bo-
den verschärfen. Und weil die Umwandlung von 
Kulturland und naturnahen Flächen in Siedlungs-
flächen ökonomischen Gewinn abwirft, wird 
ohne Gegensteuer auch in Zukunft Boden ver-
braucht statt nachhaltig genutzt werden. 

sanu durabilitas befasst sich als wissen-
schaftliche Denkwerkstatt seit ihrer Gründung 
mit der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. 
Ihre Arbeitsgruppe Sachkapital hat sich deshalb 
die Frage gestellt, wie die Bodennutzung so ge-
steuert werden kann, dass die Siedlungsfläche 
nicht weiterwächst, innerhalb der Siedlungsflä-
che die Bodenfunktionen möglichst erhalten blei-
ben und die Bedürfnisse von Bevölkerung und 
Wirtschaft trotzdem erfüllt werden. 

Sie hat zu diesem Zweck vierzehn interes-
sante und bislang noch nicht oder wenig umge-
setzte Instrumente zur Steuerung der Bodennut-
zung zusammengestellt und ihre Wirkung mit 

Hilfe von Experten diskutiert. Die Resultate fin-
den Sie in diesem Magazin «Durabilitas» zusam-
men mit vertiefenden Gastartikeln zu den vier 
vielversprechendsten Instrumenten. Gleichzeitig 
wurden die Instrumente und ihre verschiedenen 
Ausgestaltungen systematisch beschrieben und 
liegen nun als Faktenblätter, publiziert in unserer 
Reihe durabilitas.doc, vor (Institut für Wirt-
schaftsstudien Basel, 2016). 

Ganz herzlich möchten wir uns an dieser 
Stelle bei den Expertinnen und Experten bedan-
ken, ohne deren Beurteilungen, Gedanken und 
Anregungen wir diese Arbeit nicht hätten durch-
führen können: Bruno Bettoni (ehem. Allreal), 
Martin Boesch (Forschungsstelle für Wirt-
schaftsgeographie und Raumordnungspolitik, 
Universität St. Gallen), Lukas Bühlmann 
(Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 
VLP-ASPAN), René Frey (Universität Basel), 
Christine Hürzeler (Bundesamt für Raument-
wicklung ARE), Andreas Loepfe (Center for Ur-
ban & Real Estate Management, Universität Zü-
rich), Marco Salvi (avenir suisse), Peter Schmid 
(Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ), 
Doris Sfar (Bundesamt für Wohnungswesen 
BWO), Michèle Tranda-Pittion (TOPOS urba-
nism), Felix Walter und Elvira Hänni (Ecoplan), 
Joris Van Wezemael (Pensimo) und Brigit 
Wehrli-Schindler (Leitungsgruppe NFP 65 
« Neue urbane Qualität »). 

Wir hoffen, dass das vorliegende Magazin 
und die Faktenblätter möglichst vielen Akteuren 
mit Bezug zum wichtigen Thema Bodennutzung 
dienen wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Peter Knoepfel 
Stiftungsratspräsident 

 

Biel, 10. Oktober 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Karrer 
ehem. Geschäftsführerin 
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Über den Autor 
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schaft an der Universität Zürich. Er arbeitete als 
Planungs- und Baujurist: auf der Baudirektion 
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des an. Seit seinem Rücktritt arbeitet er als frei-
beruflicher Urbanist und nimmt Lehraufträge an 
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1 

Verfassungs- und Gesetzesauftrag 

Vor bald einem halben 
Jahrhundert wurde der Raum-
planungsartikel in die Bundes-
verfassung aufgenommen und 
zehn Jahre später das Raum-
planungsgesetz beschlossen. 
Zentrales Anliegen der Raum-
planung ist die Eindämmung 
des Bodenverbrauchs. Sie ent-
spricht dem ersten der Ziele, 
auf die das Raumplanungsge-
setz Bund, Kantone und Ge-
meinden verpflichtet: „der 
haushälterischen Nutzung des 
Bodens“. Bei steigenden Nutzungs-ansprüchen 
und sich ständig verschärfender Nutzungskon-
kurrenz ergibt es sich unmittelbar aus dem Ver-
fassungsauftrag (Tschannen 2010a, Art. 1 Rz 13, 
15). 

Das Ziel der haushälterischen Bodennut-
zung besitzt nicht allein einen quantitativen, son-
dern auch einen qualitativen Aspekt. Es verlangt 
eine optimale räumliche Zuordnung der Boden-
nutzungen und, um die Multifunktionalität des 
Bodens auf lange Sicht zu erhalten, Siedlungsent-
wicklung nach innen und die 
Konzentration der Siedlungs-
tätigkeit in kompakten, gut er-
schlossenen Bauzonen (RPG 
Art. 1 Abs. 2 lit. abis und b so-
wie Tschannen 2010a, Art. 1 
Rz 15f.). 

Raumplanung dient 
auch dem Umweltschutz. Das 
Raumplanungsgesetz ver-
pflichtet Bund, Kantone und 
Gemeinden darauf, bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben „auf die natürlichen Ge-
gebenheiten sowie die Bedürfnisse von Bevölke-
rung und Wirtschaft zu achten“ (RPG Art. 1 Abs 
1 in fine). Umweltanliegen und menschliche Be-
dürfnisse sind gleichwertig zu berücksichtigen 
(Tschannen 2010a, Art. 1 Rz 24). Neben den Pla-
nungszielen enthalten die Planungsgrundsätze 
weitere ökologische Anliegen: Kulturland, insbe-
sondere Fruchtfolgeflächen, sollen erhalten blei-
ben, naturnahe Landschaften geschützt werden 

und die Waldfunktionen ge-
währleistet sein (RPG Art. 3 
Abs 2, lit. a, d und e sowie 
Tschannen 2010b, Art. 3 Rz 
48ff.). 

Aus Sicht des Umwelt-
schutzes kommt der Raumpla-
nung instrumenteller Charak-
ter zu. Dies gilt vor allem für 
den Bereich der Umweltvor-
sorge. So verpflichtet das 
Raumplanungsgesetz die Pla-
nungsbehörden dazu, mit ih-
ren Massnahmen den Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, 
Luft, Wasser und Wald zu unterstützen (RPG 
Art. 1 Abs 2 lit. a). 

Raumplanung verfolgt gleichzeitig sozio-
ökonomische Ziele. Sie stellt Siedlungsflächen 
zur Verfügung. Dabei soll auf die Bedürfnisse 
von Bevölkerung und Wirtschaft geachtet wer-
den. Die bedürfnisgerechte Versorgung mit 
Wohnungen und Gütern gehört denn ebenfalls zu 
den Planungsgrundsätzen.  

Wie die bisherigen Erfahrungen mit dem 
Raumplanungsgesetz zeigen, 
sind ökologische und sozio-
ökonomische Ziele mit den tra-
ditionellen Instrumenten der 
Flächennutzungsplanung nur 
sehr beschränkt umzusetzen. 
Diese reichen nicht aus, um den 
Verfassungsauftrag der zweck-
mässigen Nutzung des Bodens 
und der geordneten Besiedlung 
des Landes zu erfüllen 
(Schweizerischer Bundesrat 

1987: 69). Das Raumplanungsgesetz schafft we-
der „den nötigen Rahmen für eine nachhaltigere 
Entwicklung“ noch setzt es „die hierfür erforder-
lichen Impulse“ (Schweizerischer Bundesrat 
2008: 4). Schon in den 1980er Jahren hatte eine 
Expertenkommission deshalb eine bessere Ab-
grenzung von Siedlungs- und Landwirtschaftsge-
biet, landwirtschaftliche Vorrangflächen, die 
Aufnahme von Umweltschutzbestimmungen ins 

Die bisherigen Erfahrungen 

zeigen, dass ökologische 

und sozioökonomische Ziele 

mit den traditionellen 

Instrumenten der Flächen- 

nutzungsplanung nur sehr be-

schränkt umzusetzen sind. 

Das zentrale Anliegen der 

Raumplanung ist die Eindäm-

mung des Bodenverbrauchs. 

Sie entspricht dem ersten 

der Ziele, auf die das 

Raumplanungsgesetz Bund, 

Kantone und Gemeinden 

verpflichtet: „der haus- 

hälterischen Nutzung 

des Bodens“. 
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Bauzonenregime, Massnahmen gegen die Bau-
landhortung u.a.m. vorgeschlagen. Gleichzeitig 
wurde auf Zusammenhänge mit dem bäuerlichen 

Bodenrecht, dem Fiskalrecht und den Anlagevor-
schriften für institutionelle Anleger hingewiesen 
(zur Geschichte des Raumplanungsrechts vgl. 
Ruch 2010, Einleitung Rz 75ff.).
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2 

Bodenverbrauch 

Zur Bodennutzung in der Schweiz hat das 
Bundesamt für Statistik letztes Jahr Auswertun-
gen und Analysen aus der Arealstatistik publi-
ziert (Bundesamt für Statistik 2015a). Danach 
nahm die Siedlungsfläche zwischen 1985 und 
2009 um 23,4% zu. Mit 584 km2 überstieg die 
Zunahme die Fläche des Genfersees. Während 
die Wohnbevölkerung innerhalb 24 Jahren um 

17,5% wuchs, dehnte 
sich das Wohnareal um 
ganze 44,1% aus (Bun-
desamt für Statistik 
2015a: 8; 11). Sein 
Wachstum übertraf da-
mit dasjenige der 
Wohnbevölkerung um 
das Zweieinhalbfache. 

Je städtischer 
eine Region ist, umso 
geringer ist die Sied-

lungsfläche, die auf eine Person entfällt. Das viel-
leicht deutlichste Bild liefert die Siedlungsfläche 
pro Einwohner und Arbeitsplatz. Diese nimmt 
von den Kernstädten und Nebenzentren über die 
Agglomerationsgemeinden bis zu den Randregi-
onen stetig zu. Während die Siedlungsfläche pro 
Person und Arbeitsplatz im Kanton Basel-Stadt 
bei 80 m2 liegt, erreicht sie im Kanton Jura na-
hezu 600 m2. Werte unter 200 m2 weisen die Kan-
tone Basel-Stadt, Genf, Zug und Zürich auf, 
Werte von 400 m2 und mehr die Kantone Appen-
zell Innerrhoden, Fribourg, Uri, Wallis, Graubün-
den und Jura (Bundesamt für Statistik 2015a: 18, 
insbesondere Graphik 2.8). 

Die Zunahme der Siedlungsfläche fiel in 
der ersten Beobachtungsphase (1979/85-
1992/97) höher aus als in der zweiten (1992/97-
2004/09). Sie betrug in den ersten zwölf Jahren 
13% und in den zweiten 9,2% (Bundesamt für 
Raumentwicklung 2014b: 5). In die erste Phase 

 
1 Die Kantone Basel-Stadt, Luzern und Wallis weisen eine ähnlich hohe Veränderungsrate aus. In Basel-Stadt erklärt 
sie sich bei praktisch gleichbleibender Siedlungsfläche mit Bevölkerungsrückgang und Arbeitsplatzverlust. In den 
Kantonen Luzern und Wallis liegen ihr überproportionaler Flächenzuwachs und starkes Bevölkerungswachstum zu-
grunde. – Umgekehrt wirkt sich eine hohe Arbeitsplatzzunahme im Allgemeinen sehr günstig auf die Veränderungs-
rate für die „Siedlungsfläche pro Einwohner und Arbeitsplatz“ aus (Beispiele Zug und Schwyz). Vgl. zur Entwick-
lung von Siedlungsflächen, Bevölkerung und Arbeitsplätzen Bundesamt für Statistik (2015a: 18-20) sowie 
Bundesamt für Raumentwicklung (2014: 8-10, 21f). 

fallen der Börsencrash von 1987, eine rezessions-
bekämpfende Niedrigzinspolitik und ein preis-
treibender Boom des Immobiliensektors. Nied-
rigzinspolitik und Immobilienboom führten 
anfangs der neunziger Jahre zu einer Inflation 
von über 5%, zum Platzen der Immobilienblase 
und einer tiefen Rezession, die den Bodenver-
brauch dämpfte. 

Der Zuwachs an Siedlungsflächen kon-
zentrierte sich schwerpunktmässig auf die Agglo-
merationsgürtel der Metropolregionen und ihr 
periurbanes Umfeld. Er trieb den Agglomerati-
onsprozess und die Dezentralisierung weiter vo-
ran. 

Prozentual wiesen eher ländliche Berei-
che, so etwa die Gebiete rund um Fribourg und 
Luzern, vor allem zwischen Neuenburger- und 
Murtensee und zwischen Sempacher- und 
Baldeggersee, das grösste Siedlungsflächen-
wachstum auf. Der Vergleich von absoluten und 
relativen Werten verdeutlicht, dass ein Zuwachs 
an Siedlungsfläche sich bei kleinerem Vorbe-
stand (im eher dünn besiedelten Gebiet) in den 
Veränderungsraten stärker manifestiert als bei 
grossem Vorbestand (in Gross- und Mittelzen-
tren). Zudem können überdurchschnittliche Ver-
änderungsraten in ähnlicher Höhe die ver-
schiedensten Ursachen haben.1 

Während die Wohn- 

bevölkerung zwischen 1985 

und 2009 um 17,5% 

wuchs, dehnte sich das 

Wohnareal um ganze 

44,1% aus. Sein Wachstum 

übertraf damit dasjenige 

der Wohnbevölkerung um 

das Zweieinhalbfache. 

Der Zuwachs an Siedlungsflächen 

konzentrierte sich schwerpunkt-

mässig auf die Agglomerations-

gürtel der Metropolregionen und 

ihr periurbanes Umfeld. Er trieb 

damit die Dezentralisierung 

weiter voran. 
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Neue Siedlungen sind zu 89,3% auf Land-
wirtschaftsflächen, vor allem auf Naturwiesen 
und Ackerflächen, entstanden. Sie bestehen zu 
63,4% aus Gebäude- und zu 21,9% aus Verkehrs-
flächen. In die restlichen 14,7% teilen sich Erho-
lungs- und Grünanlagen und das Industrie- und 
Gewerbeareal (Bundesamt für Statistik 2015a: 
13f.). 

Die Landwirtschaftsfläche verringerte 
sich zwischen 1985 und 2009 um 5,4%. Dies ent-
spricht im Landesdurchschnitt einem Verlust von 
1,1 m2 pro Sekunde. In der Talzone, so insbeson-
dere im Mittelland, geht der Verlust fast vollstän-
dig auf neue Siedlungsflächen zurück. In höheren 
Lagen liegen die Ursachen hauptsächlich in der 
Aufgabe der Bewirtschaftung und der nachfol-

genden Verwaldung. In der Tal-
zone verlor die Landwirtschaft 
im Übrigen nicht nur 1,1 m2 pro 
Sekunde, sondern das Doppelte, 
2,2 m2. Auch ist der Anteil der 
Siedlungsfläche an der Gesamt-

fläche im Mittelland mehr als doppelt so hoch als 
im Landesdurchschnitt, nämlich 16% (Bundes-
amt für Statistik 2015a: 12; 25ff.).

  

Neue Siedlungen sind zu 89,3% auf Landwirtschaftsflächen, 

vor allem auf Naturwiesen und Ackerflächen, entstanden. 
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Treiber des Bodenverbrauchs 

Bodenverbrauch meint die Umwandlung von 
Kulturland und naturnahen Böden in Siedlungs-
fläche. Von „Verbrauch“ wird gesprochen, weil 
mit der Überbauung des Bodens der Boden zer-
stört wird: Er büsst seine Fruchtbarkeit ein, Tiere 
und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum, die 
Regelungs- und Ausgleichsfunktionen des Bo-
dens werden gestört und beeinträchtigt. 

Wirtschaftlich stellt die Umwandlung von 
Kulturland oder naturnahen Böden in Bauland 
eine Aufwertung dar – die sogenannte Grund-
rente2 erhöht sich und wirft Gewinn ab. 

Umgekehrt haben die ökologischen Dienstleis-
tungen des Bodens, die über Jahrhunderte allen 
selbstverständlich und unentgeltlich zur Verfü-
gung standen, keinen Preis. Deshalb muss der 
Schaden, den die Schmälerung und Zerstörung 
von Naturkapital anrichtet, von den Wirtschafts-
subjekten nicht in ihre Kosten-Nutzen-Rechnung 
einbezogen werden. Er bleibt „extern“. 

Im zusammenfassenden Bericht des ersten 
Nationalen Forschungsprogramms zur Nutzung 
des Bodens in der Schweiz gelangte die Exper-
tengruppe zum Schluss:

„Unsere Gesellschaft begünstigt die ökonomischen auf Kosten der ökologi-

schen Funktionen des Bodens“ (Häberli et al. 1992: 28). Dass der Markt jene 

Nutzungen bevorzugt, für die ein Grundstückskäufer den höchsten Preis zu 

zahlen bereit ist, entspricht der Marktlogik. Wie Fallstudien zeigen, neigt aber 

auch die öffentliche Hand – insbesondere auf Gemeindeebene – dazu, fiskali-

schen und wirtschaftspolitischen Interessen vor ökologischen und sozialen 

Anliegen Vorrang einzuräumen (Knoepfel et al. 2012: 426ff.). 

 

Der allgemeinste Ausdruck dieser Ent-
wicklung sind die im Vergleich zur Bevölke-
rungsentwicklung überproportional zunehmen-
den Siedlungsflächen.3 

Der Bodenverbrauch ist der Niederschlag 
jener vielfältigen Ansprüche an Boden und 
Raum, die sich in hoch selektiven immobilien-
wirtschaftlichen und Planungsprozessen, in In-
vestitions- und in Umsetzungsentscheiden durch-
setzen konnten. Diese sind von miteinander 
verwobenen Rahmen- und Umweltbedingungen 
beeinflusst. Dazu gehören volkswirtschaftliche 
Parameter wie die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktion und das Volkseinkommen, die Einkom-
mens- und Vermögensverteilung, die Anlage su-
chende Geldmenge, die Bodenrendite im 

 
2 Die Grundrente widerspiegelt als Residualgrösse den Nettoertrag, der sich aus der wirtschaftlichen Bodennutzung 
ergibt. 
3 Wohl verlangsamte sich ihr Wachstum in der zweiten Phase der Beobachtungsperiode. In den Grossregionen ist der 
Flächenkonsum pro Person sogar weitgehend stabil. Doch in den periurbanen ländlichen Regionen und in den Agrar-
gemeinden beschleunigte sich die Zunahme in der zweiten Periode, obwohl das Bevölkerungswachstum sich gleich-
zeitig halbierte. Auch nahm die Zahl der Raumplanungsregionen mit problematischer Entwicklung um 50% zu (Bun-
desamt für Raumentwicklung 2014b: 18f.; 22). 

Vergleich zur Rendite anderer Anlageklassen, 
die Kreditversorgung und das Zinsniveau. Auf 
den Bodenverbrauch wirken sich aber auch die 
Bevölkerungsentwicklung, die Art der Siedlungs-
entwicklung, die Verfügbarkeit von Bauland und 
nicht zuletzt gesellschaftliche Prozesse aus. 

Die Schweiz weist eine hohe Wettbe-
werbsfähigkeit auf. Ihre Wachstumschancen sind 
intakt. Sie besitzt unter den OECD-Ländern nach 
Norwegen und Luxemburg das dritthöchste kauf-
kraftbereinigte BIP pro Einwohner (Bundesamt 
für Statistik 2015b: 16ff.). Die Wohneigentums-
quote liegt im internationalen Vergleich jedoch 
erstaunlich tief (Schellenbauer und Salvi 2015). 
Die Mehrzahl der Bewohnerinnen und Bewohner 
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sind Mieter. Allerdings nahm die Zahl der Wohn-
eigentümer seit der Jahrtausendwende um mehr 
als einen Viertel zu. 

Seit mehr als fünfzehn Jahren herrscht auf 
dem Immobilienmarkt für Wohneigentum denn 
auch ein Boom (Centola und Ha-
senmaile 2016: 7). Wurden 2001 
noch 16'000 neue Wohneinhei-
ten nachgefragt, waren es 2008 
über 25'000. Die Nachfrage nach 
Wohneigentum ging in den letz-
ten Jahren leicht auf knapp 
23'000 Einheiten zurück (ibid. 
8). Auch bei den Mietwohnun-
gen stiegen Preise und Mieten 
seit über zehn Jahren kontinuierlich an (ibid. 4; 
67f.). Ihr Zuwachs fiel noch stärker aus als beim 
Wohneigentum. Sie nahmen von 7'000 Einheiten 
(2001) auf 24'000 Einheiten (2015) zu. Gleich-
zeitig stieg ihr Anteil an den neuerstellten Woh-
nungen von 30% auf über 50% (ibid. 26, insbe-
sondere Abb. 72). Der Grund dafür liegt in den 
Ausschüttungen auf Immobilienanlagen. Seit der 
Jahrtausendwende übertreffen diese die Renditen 
sicherer Anleihen deutlich. In der Finanz- und 
Eurokrise öffnete sich die Schere erneut. Der An-
lagenotstand in einem Tiefzinsumfeld und die 
Negativzinsen der Nationalbank treiben Investo-
ren bis heute auf den Immobilienmarkt (ibid. 
67f.). Dementsprechend dehnte und dehnt sich 
das Flächenangebot weiter aus. 

Allerdings liegen die Preise für Rendi-
teliegenschaften auf sehr hohem Niveau. In den 
Grossregionen bildeten sich eigentliche Hot-
spots. Die überhöhten und nicht nachhaltigen 
Preise (ibid. 15; 17)4 und die staatlich angeord-
nete „Selbstregulierung“ der Banken haben die 
Nachfrage nach Wohneigentum gedämpft. In den 
Hochpreisregionen wurde die Produktion von 
Wohneigentum seit Sommer 2011 um 39% redu-
ziert (ibid. 11). Dabei handelt es sich aber eher 
um eine „Normalisierung“. Insgesamt wächst der 
Bestand an Wohneigentum weiterhin jährlich um 
„respektable 1,1 Prozent“ (ibid. 10). 

Die Nachfrage nach Wohnflächen wird 
auch von der Bevölkerungsentwicklung gestützt. 
Die Schweiz ist eines der Länder mit der höchs-
ten Bevölkerungszunahme. Nach Aufgabe des 
Euro-Mindestkurses und den davon ausgelösten 

 
4 Als überhöht erscheinen die Bodenpreise, weil sie sich zu stark von der Einkommensentwicklung abgekoppelt ha-
ben und langfristig nicht nachhaltig sein können. (Centola und Hasenmaile 2016: 15; 17). 
5 Es gilt auch das Umgekehrte: Je peripherer ein Standort, umso extensiver wird er genutzt (Häberli et al. 1992: 52f.). 

Strukturanpassungen sind Beschäftigung und Ar-
beitsmigration gesunken; der Rückgang bei der 
Arbeitsmigration wird jedoch durch wachsende 
Flüchtlingsströme wettgemacht. Beim Wohnei-
gentum dürfte die Nachfrage nach neuen Woh-

nungen infolge des Pillenknicks 
und der fortschreitenden Überal-
terung mittelfristig um rund ei-
nen Drittel auf das Niveau des 
Jahres 2001 zurückfallen (ibid. 
8). Was fehlte und fehlt, sind vor 
allem Wohnungen in den tiefe-
ren Preissegmenten (ibid. 23f). 

Da sich die wirtschaftli-
che Dynamik und auch das Be-

völkerungswachstum weltweit auf die Metropol-
regionen konzentrieren, findet hier auch die 
intensivste Siedlungsentwicklung statt. Innerhalb 
der Grossregionen richtet sich die Nachfrage 
stark auf die Zentren und ihr Umland, wo freie 

Flächen knapp sind. Entsprechend hoch sind hier 
die Preise. Höhere Bodenpreise bedingen auch 
eine höhere Ausnützung. So ist die bauliche 
Dichte im Zentrum zwei- bis viermal so hoch als 
an der Peripherie.5 Je nachdem, wie kompakt ein 
Raum und wie leistungsfähig sein Erschlies-
sungssystem ist, ergeben sich grosse Unter-
schiede sowohl beim Siedlungsflächenverbrauch 
als auch beim ökologischen Fussabdruck. 

Auch in der Schweiz 
hat sich die Siedlungsent-
wicklung auf die Grossregio-
nen konzentriert. Dabei sind 
Mieten und Bodenpreise in 
den Zentren und in den zent-
rumsnahen Gebieten so an-
gestiegen, dass sowohl der 
Mietwohnungsbau als auch 
Wohneigentumsprojekte ins 
preisgünstigere Umland ab-
gedrängt wurden (Centola 
und Hasenmaile 2016: 14; 
27). Es bildete sich ein Bruch 
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zwischen Hochpreisregionen und Umland. In den 
Hochpreisregionen sind die Nachfrage und der 
Bau von Wohneigentum deutlich zurückgegan-
gen.6 Die hohen Preise und die verschärften An-
forderungen an die Finanzierung von Wohnei-
gentum haben insbesondere auf den 
flächenintensiven Einfamilienhausbau durchge-
schlagen.7 Gleichzeitig hat sich ein Teil der 
Nachfrage dem Preisgefälle entlang in Randlagen 
verschoben. Das grösste Bevölkerungswachstum 
weisen Gemeinden auf, die nach Kriterien der re-
gionalen Erreichbarkeit zur dritten Güteklasse 
gehören.8 Das massive Preisgefälle zwischen 
Zentrum und Rand trägt somit wesentlich zur 
Zersiedelung bei.9 

Über das Angebot an Bauland bestimmt 
die öffentliche Hand. Sie legt fest, wo und wie 
gebaut werden darf, und spurt damit auch den 
Bodenverbrauch vor. In der Schweiz ist die Nut-
zungsplanung in fast allen Kantonen an die Ge-
meinden delegiert. Die Siedlungsplanung erfolgt 
daher nicht aus einer den funktionalen Raum um-
fassenden Gesamtsicht einer Region. Sie spiegelt 
vielmehr die partiellen Sichten konkurrierender 
Gemeinden, die in erster Linie Standortpolitik 
betreiben und auf Steuersubstrat bedacht sind. 
Das Ungleichgewicht von Angebot und Nach-
frage in den Zentren und in zentrumsnahen Ge-
bieten und eine überreichliche Baulandverfüg-
barkeit in periurbanen und ländlichen Bereichen 
erzeugen denn auch jenes Preisgefälle, dem ent-
lang Bodenverbrauch und Zersiedelung fort-
schreiten. 

Die öffentliche Hand ist am Siedlungsflä-
chenwachstum am und über den Siedlungsrand 
hinaus nicht allein durch Planungsfestlegungen 
beteiligt. Sie unterstützt den Bodenverbrauch 
auch insofern, als sie die Kosten für Erschlies-
sung und Verkehr mitfinanziert. Diese fallen in 
dünn besiedelten Gebieten deutlich höher aus als 
anderswo. Der Bundesrat bestätigte denn auch im 
Erläuternden Bericht zur Revision des RPG, dass 
die Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand an 

 
6 Sie liegen im langjährigen Vergleich aber immer noch auf respektablem Niveau. 
7 2016 sollen noch 7'400 neue Einfamilienhäuser auf den Markt kommen. Ihr Anteil beläuft sich noch auf knapp ei-
nen Drittel des Neuzugangs beim Wohneigentum (Centola und Hasenmaile 2016: 10f.). 
8 Im „Immobilienmarkt 2014“ der Credit Suisse wurde deshalb der Schluss gezogen, dass die Gefahr einer fortschrei-
tenden Zersiedelung wachse (Keating und Hasenmaile 2014: 11). 
9 Dies stellte der Bundesrat im „Erläuternder Bericht“ zur Revision des Raumplanungsgesetzes fest (2008: 13f.). Da-
bei führte er auch an, dass die Kosten für den Bau eines Einfamilienhauses auf der „grünen Wiese“ im Vergleich zu 
jenen einer gleich grossen Wohnung in der Stadt wesentlich tiefer seien. 

Erschliessung und Verkehr eine „deutlich dezent-
ralisierende Wirkung“ besitze (Schweizerischer 
Bundesrat 2008: 13f.). 

Schliesslich wird extensives Wohnen und 
damit ein hoher Siedlungsflächenverbrauch auch 
vom Steuerrecht begünstigt. Kantonale und eid-
genössische Regelungen sehen vor, dass bei tief 
angesetztem Eigenmietwert Schuldzinsen und 
Unterhaltsleistungen vollumfänglich vom Ein-
kommen abgezogen werden können. Dieser 
Steuervorteil erklärt denn auch, weshalb auf eine 
Amortisation der 1. Hypothek häufig verzichtet 
wird (Schwarz 2013). Die steuerliche Begünsti-
gung des Wohneigentums und die „Subventio-
nierung“ der Erschliessungs- und Verkehrskos-
ten erhöhen die kalkulatorische Tragbarkeit der 
Hypothekarlast. Einfamilienhäuser weisen einen 
besonders hohen Landanteil und eine tiefe Aus-
nützung auf. Im ländlichen Raum dominieren sie 
auch heute noch. Umso höher fällt hier der Sied-
lungsflächenanteil pro Person aus. 

Einen umgekehrten Effekt auf die kalkula-
torische Tragbarkeit von Wohneigentum zeitigen 
die verschärften Finanzierungsbedingungen bei 
der Hypothekarvergabe. Die Senkung der Beleh-
nungsgrenze auf 80% und die verkürzte Amorti-
sationsfrist haben die Anforderungen an Einkom-

men und Vermögen spürbar erhöht. Davon be-
troffen sind insbesondere junge Haushalte. In den 
Hochpreisregionen kann sich nur noch ein knap-
pes Fünftel der Haushalte eine durchschnittliche 
Eigentumswohnung leisten (Keating und Hasen-
maile 2014: 8). Die Verschärfung der Finanzie-
rungsbedingungen und das Hochpreisniveau 
führten einerseits zu einer Abschwächung der 
Nachfrage nach Wohneigentum; sie leisteten an-
dererseits Ausweichbewegungen an den billige-
ren, jedoch flächenintensiven Rand Vorschub. 

Die steuerliche Begünstigung des Wohn-   
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die kalkulatorische Tragbarkeit der 
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Das Angebot und die Nachfrage nach 
Wohnflächen und damit der Siedlungsflächen-

verbrauch werden schliesslich 
von gesellschaftlichen Idealen 
und Wertvorstellungen und per-
sönlichen Präferenzen beein-
flusst. Wohnen ist weit mehr als 
ein Grund- oder Existenzbedürf-
nis; es ist eine Selbstverwirkli-
chungs- und Selbstdarstellungs-
möglichkeit und besitzt Symbol-
wert. Der wachsende Wohlstand 
und die zunehmende Individuali-
sierung haben die Möglichkeit, 
seinen Lebensstil zu wählen, 
stark erwei-
tert. Sied-
lungs- und 

Wohnformen, Lage und 
Nachbarschaft, Grösse und 
Gestaltung repräsentieren 
diesen Lebensstil (Siebel 
2015: 212ff. sowie SCAN 2002: 19ff.; 31ff.). Na-
türlich setzt die Wahrnehmung von Optionen ma-
terielle und kulturelle Ressourcen voraus. Diese 
sind nach wie vor sehr ungleich verteilt und spie-
geln den sozialen Status einer Person wider. Aber 
die Unterschiede beruhen weniger auf schicht-
spezifischer Zuschreibung als auf den Ressour-
cen, welche sich die Einzelnen über das Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem zu sichern und 
zu erwerben verstehen. 

Der wachsende Wohlstand und die zuneh-
mende Individualisierung haben die Ansprüche 
an das Wohnen verändert. Einerseits hat sich die 

Haushaltsgrösse von durchschnittlich 2,93 Perso-
nen im Jahr 1970 (bzw. 3,92 im Jahr 1930) auf 
2,26 Personen im Jahr 2012 verringert. 65% der 
Haushalte sind Ein- und Zweipersonenhaushalte. 
Das BFS prognostiziert, dass ab dem Jahr 2020 
die Mehrheit der Bevölkerung in Ein- und Zwei-
personenhaushalten lebt (Bundesamt für Statistik 
2015c: 47). Andererseits haben sich sowohl das 
Wohnareal pro Einwohner als auch die Wohnflä-
che pro Person erheblich vergrössert. Das 
Wohnareal pro Einwohner stieg zwischen 1985 
und 2009 um 44,1% von 110 m2 auf 135 m2 und 
nahm damit zweieinhalb Mal so stark zu wie die 
Bevölkerung. Die durchschnittliche Wohnfläche 
pro Person betrug 1980 noch 34 m2; bis 2012 

kletterte sie auf 45 m2 (Bun-
desamt für Statistik 2015a: 
15). So sind die Wohnungen 
grösser und die Haushalte 
kleiner geworden, was nicht 
allein mit der Individualisie-
rung, sondern auch mit der 

demographischen Alterung bzw. der Erhöhung 
des Durchschnittalters zu tun hat. Alle diese Fak-
toren schlagen sich auch im Siedlungsflächenver-
brauch nieder.
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Treiber des Bodenverbrauchs: 
 

Wirtschaftliche Faktoren (heutige) Auswirkungen auf Flächenangebot 

Globales Wirtschaftswachstum und 

BIP / Volkseinkommen 

Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand fördern 

Flächenwachstum 

Geldmenge, relative Attraktivität des 

Immobilienmarktes 

Anlagenotstand begünstigt Immobilienanlagen 

und den Bau von Eigentums- und 

Mietwohnungen 

Kreditversorgung, Zinsniveau Tiefes Zinsniveau vergrössert Nachfrage nach 

(flächenintensivem) Wohneigentum  

Finanzierungsanforderungen Finanzierungsanforderungen schränken Trag-

barkeit ein 

Immobilienmarkt, Grundstückpreise Hohe Grundstückpreise wirken nachfragehem-

mend, drängen an den billigen Rand 

 

Gesellschaftliche Faktoren (heutige) Auswirkungen auf Flächenangebot 

Bevölkerungswachstum, Demografie, 

Migration 

vergrössern die Nachfrage und umgehend das 

Flächenangebot 

Einkommens- und Vermögensvertei-

lung, Wohneigentumsquote 

entscheiden über Standort (Zentrum / Periphe-

rie), Standard, Miete oder Eigentum 

Mobilität ermöglicht Zersiedelung 

Individualisierung, Lebensstil (Haus-

haltsstruktur, Wohnraumansprüche) 

vergrössern die Zahl der Haushalte mit diver-

gierenden Ansprüchen 

 

Staatliche Regulierungen (heutige) Auswirkungen auf Flächenangebot 

Bauzonenausscheidung, Zonenre-

gime (Ausnützung) 

Zonierung schafft Baumöglichkeiten, bestimmt 

zulässige Dichte 

Planungsorganisation, Entschei-

dungsstruktur 

Gemeindekompetenz begünstigt disperse Sied-

lungsstruktur, überdimensionierte Bauzonen 

Eigentumsförderung (Subventionen 

für Erschliessung, öV, Steuerer-

leichterungen) 

begünstigt dezentralisierende Siedlungsstruktur 

Mietrecht entzieht Bestandesmieten partiell dem Markt 

Regulative Finanzierungsanforde-

rungen 

dämpfen Nachfrage, verhindern Überhitzung 
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4 

Ziele von sanu durabilitas 

Bevölkerung und Wirtschaft werden auch 
in Zukunft wachsen (Schweizerischer Bundesrat 
2016: 20-21). Entsprechend nehmen die 
Ansprüche an den Raum und die Mobilität weiter 
zu. Die Nutzungskonkurrenz um den knappen 
Boden verschärft sich. Wie sich in den letzten 
Jahrzehnten erwies, sind ökologische und 
sozioökonomische Ziele mit dem traditionellen 
Instrument der Flächennutzungsplanung nur sehr 
beschränkt umsetzbar. 

Weil die Umwandlung von Kulturland 
und naturnahen Flächen in Siedlungsfläche für 
Private und Gemeinden ökonomischen Gewinn 
abwirft und die ökologischen und sozialen 
Folgekosten des Bodenverbrauchs weder 
systematisch erhoben noch in die 
Wirtschaftlichkeitsrechnung der einzelnen 
Projekte einbezogen werden, neigt unsere 
Gesellschaft dazu, die ökonomischen Funktionen 
des Bodens auf Kosten der ökologischen 
Funktionen zu begünstigen (siehe S. 5). 
Ausdruck und Folge davon ist der anhaltende 
Bodenverbrauch. 

sanu durabilitas beauftragte im Jahr 2014 
eine Arbeitsgruppe damit, Instrumente zu prüfen, 
die den Bodenverbrauch einzudämmen erlauben. 
Die Arbeitsgruppe präzisierte die Frage wie folgt: 

Mit welchen Massnahmen kann die 
wirtschaftliche Nutzung des Bodens so 
beeinflusst werden, dass 
− die Siedlungsfläche nicht weiter wächst und 

der Druck auf Kulturland und naturbelassene 
Flächen abnimmt, 

− innerhalb der Siedlungsfläche die Bodenfunk-
tionen möglichst erhalten bleiben  

und 
− die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirt-

schaft trotzdem erfüllt werden. 

 
10 Die Grenze wird normativ festgelegt. Nach dem Bundesamt für Raumentwicklung soll sie den Bedarf der nächsten 
30 Jahre berücksichtigen. Rückzonungen sind nur dort vorzunehmen, wo die heutigen Bauzonen diesen Bedarf über-
steigen. cf. Lukas Bühlmann, Rückzonungen sind facettenreich (Bühlmann 2013: 3ff). 
11 Für den Kanton Basel-Landschaft wurde berechnet, dass nach Art. 15 Abs. 2 RPG 30bis 50% der Wohnzonenreser-
ven rückgezont werden müssten (Cann 2013: 41). 
12 Im Rahmen von NFP 68 soll nun eine Entscheidungsplattform für eine nachhaltige Bodennutzung entwickelt wer-
den, bei welcher auch Kriterien des Bodenschutzes einbezogen werden (WSL 2015: 16f.). 

Die Arbeitsgruppe fokussierte sich auf den 
Bereich des Wohnens. Zwar belegen Wohnen, 
Arbeiten und Verkehr ungefähr gleich grosse Flä-
chen (Bundesamt für Statistik 2011: 4). Doch bei 
den neuerstellten Siedlungsflächen, die im unter-
suchten Zeitraum zwischen 1985 und 2009 ent-
standen sind, handelte es sich zu 63.4% um Ge-
bäudeareal und zu 21,9% um Verkehrsflächen. 
Den allergrössten Teil des Gebäudeareals bildete 
dabei das Wohnareal. Dieses wies mit grossem 
Abstand auch das höchste Wachstum auf (ibid. 
4). Die Ausdehnung des Wohnareals ruft zudem 
nach einem erhöhten Bodenverbrauch für Er-
schliessung, Versorgung, Entsorgung und Ein-
richtungen institutioneller Art (Schulen, Horte, 
Sport- und Freizeitanlagen usw.). Die Fokussie-
rung auf den Bereich Wohnen erlaubt auch eine 
Spezifizierung der „Bedürfnisse von Bevölke-
rung und Wirtschaft.“ Die Arbeitsgruppe stellte 
sich die Frage, wie das Wachstum der Siedlungs-
fläche, insbesondere des Wohnareals, gestoppt 
− trotzdem ein genügendes Angebot an Woh-

nungen für alle gesellschaftlichen Gruppen 
bereitgestellt werden kann. 
 

Den Bodenverbrauch zu stoppen, ist ein 
abstraktes, rein quantitatives Ziel. Die Siedlungs-
fläche soll nicht weiter wachsen, es soll eine ver-
bindliche, dauerhafte Grenze zwischen bebautem 
und unbebautem Gebiet gezogen werden (Bühl-
mann 2013: 3ff. sowie Cann 2013: 41).10 11Als 
Folge davon bleiben Kulturland und naturnahe 
Böden, die ausserhalb dieser Grenze liegen, zwar 
erhalten. Allerdings werden bei dieser Grenzzie-
hung Eigenheiten und Funktionen der Böden nur 
sehr ungenügend berücksichtigt (WSL 2015: 
16f.).12 Einerseits fehlt es dafür an einer systema-
tischen Erhebung; andererseits ist der qualitative 
Bodenschutz oft nicht ins Siedlungsflächenma-
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nagement einbezogen (ibid. 16). Zu einer optima-
len räumlichen Zuordnung der Bodennutzungen, 
wie Verfassung und Gesetz sie verlangen, gehört 
jedoch der Einbezug qualitativer Kriterien des 
Bodenschutzes. Nicht nur, wieviel Boden für 
Bauzwecke ausgeschieden wird, ist wichtig, son-
dern auch „wie und wo das geschieht“ (Häberli et 
al. 1992: 16). Die Arbeitsgruppe suchte deshalb 
nach Massnahmen, die neben einer Eindämmung 
des Bodenverbrauchs auch einen möglichst um-
fassenden Erhalt der Böden und ihrer Funktionen 
sowohl bei der Ausscheidung von Bauzonen als 
auch innerhalb des Siedlungsgebiets gewährleis-
ten (cf. Spezifizierung von Ziel 1, Ergänzung 
durch Ziel 2). 

Die Raumplanung hat neben ökologischen 
selbstverständlich auch sozioökonomischen Zie-
len zu dienen. Für den Bereich des Wohnens for-
muliert die Bundesverfassung das Sozialziel, 
dass „Wohnungssuchende für sich und ihre Fa-
milien eine angemessene Wohnung zu tragbaren 
Bedingungen finden können“ (Art. 41 Absatz 1 
lit. e BV). Das zweite nationale Forschungspro-
gramm zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
kam zum Schluss: Bei der ökonomischsten der 
Bodennutzungen, der Besiedlung, weist die Zu-
teilung der Bodennutzung an die sozialen Grup-
pen soziale Defizite auf. Was in den letzten Jah-
ren neu gebaut wurde, richtet sich vorwiegend an 
einkommensstarke, mobile Schichten. Einkom-
mensschwache Gruppen und Familien werden 
tendenziell aus den Kernstädten verdrängt 
(Schweizerischer Nationalfonds 2011). Die Ar-
beitsgruppe nahm deshalb als drittes Ziel in ihren 

 
13 Meist beschränken sich Zielsysteme auf eine Ausbalancierung von wirtschaftlichen und ökologischen Anliegen. 
Soziale Anliegen fallen dabei unter den Tisch. Vgl. dazu: Ralf Eriksson, Jan Otto Andersson, Elements of Ecological 
Economics. London/NY, S. 6ff., und dort zitierte Literatur. 

Zielkatalog auf, dass trotz aller den Bodenver-
brauch einschränkenden Massnahmen ein genü-
gendes Angebot an Wohnungen für alle gesell-
schaftlichen Gruppen13 bereitgestellt werden 
muss (Eriksson und Andersson 2010: 6ff.). 

Die Arbeitsgruppe stützte sich in ihren 
Analysen auf das breite Feld bestehender For-
schung und erschloss sich dieses in den Schwer-
punktbereichen durch den systematischen Beizug 
von Personen aus Praxis, Lehre und Forschung. 
2014 diskutierte sie die stärksten Treiber des Flä-
chenverbrauchs und identifizierte die wichtigsten 
Akteurgruppen auf dem Bodenmarkt und in der 
Bodenpolitik mit ihren Handlungsfeldern. 
Gleichzeitig trug sie die verschiedensten in The-
orie und Praxis diskutierten Steuerungsinstru-
mente zusammen und definierte eine Auswahl, 
die in Faktenblättern (Institut für Wirtschaftsstu-
dien Basel, 2016) näher umrissen sind. Um die 
Wirkung der Instrumente, ihre Umsetzbarkeit 
und Akzeptanz abzuschätzen und zielführende 
Kombinationen zu evaluieren, führte sie 2015 mit 
Vertretern wichtiger Akteurgruppen (Finanzin-
stituten / Entwicklungsgesellschaften / Immobi-
lienfirmen; Regulatoren / Planungsfachleuten; 
Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaftern) 
drei Workshops durch. Die Erkenntnisse der 
Workshops wurden in einer Dokumentation zu-
sammengefasst. Sie sind in die Auswahl und die 
Wertung der hier vorgestellten Instrumente ein-
geflossen. 
  

sanu durabilitas suchte nach Massnahmen, die neben einer Eindämmung des Bodenverbrauchs auch 
einen möglichst umfassenden Erhalt der Böden und ihrer Funktionen sowohl bei der Ausscheidung 
von Bauzonen als auch innerhalb des Siedlungsgebiets gewährleisten. Als drittes Ziel gilt, dass 

trotz aller den Bodenverbrauch einschränkenden Massnahmen ein genügendes Angebot  
an Wohnungen für alle gesellschaftlichen Gruppen bereitgestellt werden muss. 
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5 

Steuerungsinstrumente zur Bodennutzung 

Bei der Priorisierung der 
Steuerungsinstrumente rückten Instrumente in 
den Vordergrund, welche die institutionellen 
Rahmenbedingungen für sachgerechte 
Entscheide verbessern. Die Priorisierung von 
Instrumenten zur Verbesserung der Governance 
entspricht der allgemeinen Einschätzung, dass 
der hohe Flächenverbrauch in erster Linie in 
Umsetzungsproblemen gründet. 

Ökonomische Steuerungsinstrumente sind 
eher in die zweite Reihe gerückt. Es zeigte sich, 

dass sie Planung nicht ersetzen, sondern  
allenfalls ergänzen können. Auch sind die 
makroökonomischen Bedingungen und 
insbesondere der Kapitalmarkt kaum oder nur 
kurzfristig zu beeinflussen. 

Sämtliche hier vorgestellten Instrumente 
finden sich in den vom Institut für 
Wirtschaftsstudien Basel erstellten Fakten-
blättern auf systematische Weise aufgearbeitet 
und dargestellt (2016: 1f.). Sie bilden eine 
Grundlage der nachfolgenden Ausführungen. 

5.1 Instrumente erster Wahl 

Bodenindex-Punkte 

In den Workshops und in der Arbeits-
gruppe auf breiteste Akzeptanz stiessen die Bo-
denindex-Punkte. Nach dem Raumplanungsge-
setz sind Umweltanliegen und menschliche 
Bedürfnisse gleichermassen zu berücksichtigen. 
Eine rationale Planung setzt voraus, dass Böden 
und Bodennutzungen einander nach vernünfti-

gen, beide Ziele ins Auge fassenden Kriterien zu-
geordnet werden. In vielen Kantonen fehlt es aber 
an einer systematischen Erhebung der Eigen-
schaften und Funktionen der Böden. Gerade die 
ökologisch wertvollsten Flächen werden zu Sied-
lungszwecken herangezogen. 

 

 

Bodenindex-Punkte sind ein Instrument, welches 

a. die Bodenqualitäten in einem Funktionalraum oder in einer Gemeinde kartographisch in sechs 
Güteklassen erfasst und sie sowohl für den Gesamtraum als auch für jedes Grundstück ausweist; 

b. die bei Nutzungsänderungen eintretenden Verluste oder Gewinne an Bodenqualität zu messen 
erlaubt;14 

c. in der Richtplanung als Zielvorgabe einen Punktestand definiert, der innerhalb des Planungs-
horizonts nicht unterschritten werden darf; 

d. die Nutzungsplanung der Gemeinden nicht über eine Vornutzungsplanung mit einer Begrenzung 
des Siedlungsgebietes, sondern über Qualitätsziele (bzw. einen Richtwert für den maximalen 
jährlichen Verbrauch von Bodenindexpunkten) steuert. 

 
14 Der Bodenindex eines Gebietes errechnet sich durch Multiplikation der Bodenfläche mit der Bodenqualität. Er 
kann in Relation zum Punktestand alternativer Standorte oder zum gesamten Punktestand eines Raumes gesetzt wer-
den und stellt damit Beurteilungsgrundlagen für Böden und ihre Beanspruchung bereit. 
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Für eine rationale Planung 
und einem sorgsamen Umgang mit 
der knappen Ressource Boden sind 
eine Erhebung und eine Dokumen-
tation der Bodenqualitäten unver-
zichtbar. Zudem bedarf es empi-
risch gestützter Aussagen darüber, 
wie sich die verschiedenen Nut-
zungen auf Bodeneigenschaften 
und –funktionen auswirken. Im 
Rahmen des Nationalen For-
schungsprogramms NFP 68 „Nachhaltige Nut-
zung der Ressource Boden“ erarbeiten For-
schende der WSL und der ETH gegenwärtig eine 
„Planungs- und Entscheidungsplattform“, die ei-
nerseits in räumlich hochaufgelösten Karten von 
Bodeneigenschaften besteht und andererseits 
Wirkungszusammenhänge zwischen Nutzungen 
und Böden dokumentiert (WSL 2015: 4f.; 16f.). 
Eine schweizweite Dokumentation der Boden-
qualität, welche die vielen Resultate der wissen-
schaftlichen Forschung zusammenträgt und er-
gänzt und diese in eine auf Planungszwecke 
zugeschnittene, einfache Form bringt, bildet eine 
notwendige Voraussetzung dafür, dass die kanto-
nalen Richtpläne sachgerecht geprüft und opti-
miert werden können.15 

Werden Bodenindex-Punkte zur Steue-
rung der Bodenbeanspruchung eingesetzt, muss 
zuerst über Qualitätsziele und Fristen entschie-
den werden. Auszugehen ist von den Planungs-
zielen: Naturnahe Böden und Kulturland sollen 
möglichst erhalten und die Siedlungsentwicklung 
nach innen gelenkt werden. 

Das Bodenkontingent gibt an, wieviele 
Bodenindex-Punkte auf dreissig Jahre hinaus ma-
ximal beansprucht werden dürfen. Es entspricht 
der Summe der Bodenindices für weniger wert-
volle Böden, die man zur Erweiterung des Sied-
lungsgebietes äusserstenfalls zu opfern bereit 
wäre. Zudem dürfen die zur Siedlungserweite-

 
15 Die Übergangsbestimmung von Art. 38a Absatz 1 RPG setzt den Kantonen dafür eine Frist von fünf Jahren. 
16 Im Stuttgarter Modell umfassten die äusserstenfalls zur Erweiterung des Baugebiets vorgesehenen Flächen bei Ein-
führung des Bodenkontingents im Jahr 2005 12% des Stadtgebietes. 

rung freigegebenen Böden den 
Bedarf nicht übersteigen. Das Bo-
denkontingent ist auch Ausgangs-
punkt für die jährlichen Ver-
brauchsraten. 

Der Nutzungsplanungsträ-
ger kann frei bestimmen, auf wel-
chen Böden er sein Bodenkontin-
gent umsetzt. Bei wertvollen 
Böden ist dieses allerdings sehr 
rasch erschöpft, bei Siedlungsent-

wicklungen nach innen reicht es umso länger.16 
Damit das Bodenkontingent Wirkung ent-

faltet, muss es in die Richt- und die Nutzungspla-
nung umgesetzt werden. Seine Aufnahme in die 
Richtplanung bereitet an sich keine Schwierig-
keiten. Wo – wie im Kernbereich der Agglome-
rationen – ausserhalb des überbauten Gebietes für 
Neuüberbauungen kein oder kaum Bauland zur 
Verfügung steht, fällt auch die Umsetzung in die 
Nutzungsplanung 
leicht. Hier kön-
nen – nach einer 
Vorauswahl mög-
licher Baugebiete 
– dem Kontingent 
entsprechende 
Böden nach Be-
darf neu eingezont 
werden. Wenn 
umgekehrt, wie in 
vielen ländlichen Bereichen, schon überdimensi-
onierte Bauzonen ausgeschieden wurden, müssen 
die über dem Bodenkontingent liegenden Bauzo-
nen rückgezont werden.  

Der Umlenkungseffekt nach innen setzt 
im Übrigen ein um die Innentwicklung bemühtes 
Bauflächenmanagement voraus. Damit trotz der 
Befestigung des Siedlungsrandes genügend Bau-
flächen für Wohn- und Gewerbenutzungen zur 
Verfügung stehen, müssen die potenziellen Bau-
flächen innerhalb des Siedlungsgebietes kontinu-
ierlich erhoben und dokumentiert, die Entwick-
lung einzelner Flächen vorangetrieben, allenfalls 
Investoren gesucht und Eigentümer ins Boot ge-
holt werden (Landeshauptstadt Stuttgart 2016). 

Eine schweizweite 
Dokumentation der 

Bodenqualität bildet 
eine notwendige 

Voraussetzung dafür, 
dass die kantonalen 

Richtpläne sachgerecht 
geprüft und optimiert 

werden können. 

Das Bodenkontingent gibt an, wieviele Bodenindex-
Punkte auf dreissig Jahre hinaus maximal beansprucht 

werden dürfen, und ist auch Ausgangspunkt für die 
jährlichen Verbrauchsraten. 

Der Nutzungsplanungsträger 
kann frei bestimmen, auf 
welchen Böden er sein 

Bodenkontingent umsetzt. 
Bei wertvollen Böden ist die-

ses allerdings sehr rasch 
erschöpft, bei Siedlungs- 
entwicklungen nach innen 

reicht es umso länger. 
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Das Instrument der Bodenindex-Punkte ist 
ein hoheitlichplanerisches Instrument, das vor al-
lem die Behörden in Pflicht nimmt. Das mag der 
Grund dafür sein, dass es in den Workshops auch 
bei Vertretern aus der Privatwirtschaft auf unge-
teilte Zustimmung stiess. Die damit verknüpfte 

Einrichtung eines öffentlichen Bauflächenmana-
gements für Flächen innerhalb des überbauten 
Gebietes dürfte die Zustimmung unterstützt ha-
ben.  

 

  

Das Instrument der Bodenindex-Punkte ist ein hoheitlichplanerisches Instrument, das 
vor allem die Behörden in Pflicht nimmt. Das mag der Grund dafür sein, dass es auch 

bei Vertretern aus der Privatwirtschaft auf ungeteilte Zustimmung stiess. 
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Bestandesschutz für fruchtbaren und ökologisch wertvollen Boden 

So sinnvoll und nötig ein qualitativer Bo-
denschutz mit Bodenindex-Punkten ist - bis er 
entwickelt und umgesetzt ist, gehen weitere Jahre 
ins Land. Es werden weiterhin 4'000 ha Kultur-
land im Jahr irreversibel in Siedlungsfläche um-
gewandelt (Bundesamt für Landwirtschaft 2012: 
10). Denn in den überdimensionierten Bauzonen 
kann und wird weiter gebaut werden. Das ARE 
weist im Aussenbereich auf offener Fläche 
38'000 ha unüberbaute Bauzonen aus (neben 
17'000 ha innerhalb des Siedlungsgebietes) (ibid. 
11). Dabei handelt ist sich in aller Regel um heute 
landwirtschaftlich genutzte Böden. 

Zwar ist in der revidierten Raumplanungs-
verordnung der Schutz für Fruchtfolgeflächen 
verstärkt worden (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Aber er 
gilt nur bei Neueinzonungen. Auch sind die Kan-
tone angewiesen, innert 5 Jahren in ihre Richt-
pläne Vorgaben zur Bauzonendimensionierung 
aufzunehmen. Auf Rückzonungen dringt die vom 
ARE vorgelegte Ergänzung des Leitfadens Richt-
planung allerdings nur dort, wo gesamtkantonal 
deutlich zu grosse Bauzonen ausgeschieden wur-
den (Bundesamt für 
Raumentwicklung 
2014a: 25f.). So ist 
also absehbar, dass 
beim heutigen Drang 
an den kostengünsti-
gen Rand weiterhin Kulturland von bester Quali-
tät und ökologisch wertvolle Böden in Anspruch 
genommen werden. 

Die Raumplanungsverordnung hielt schon 
in ihrer alten Fassung fest: „Die Kantone sorgen 
dafür, dass die Fruchtfolgeflächen den Landwirt-
schaftszonen zugeteilt werden“ (Art. 30 Absatz 1 
RPV). Der 1992 vom Bundesrat erlassene Sach-
plan Fruchtfolgeflächen legte einen Mindestum-
fang von Fruchtfolgeflächen fest und teilte die 
Gesamtfläche auf die Kantone auf. 

Art. 30 Absatz 2 RPV sah vor, dass, wenn 
der Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen nicht 
ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, 
Planungszonen für unerschlossene Gebiete in 
Bauzonen festgelegt werden. 

Wie die Evaluation des Sachplans Frucht-
folgeflächen ergab, sind bei nationalen Projekten 
auf Bundesebene Interessenabwägungen „prak-
tisch immer“ zuungunsten der Fruchtfolgeflä-
chen ausgefallen (Bundesamt für Raumentwick-
lung 2006: 8). Dies trotz der Vorgabe, dass die 
Bundesstellen bei Ausübung ihrer raumwirksa-
men Tätigkeiten die Fruchtfolgeflächen zu scho-
nen haben. Der neue Art. 30 Abs. 1bis RPV macht 
die Einzonung von Fruchtfolgeflächen nun davon 
abhängig, dass ein auch aus Sicht des Kantons 
wichtiges Ziel sonst nicht sinnvoll erreicht wer-
den kann. Die Vermutung, in einer Interessenab-
wägung werde auch hier regelmässig zuunguns-
ten der Fruchtfolgeflächen entschieden, lässt sich 
kaum von der Hand weisen. 

Wenn die Überbauung der fruchtbarsten 
und ökologisch wertvollsten Böden tatsächlich 
gestoppt werden soll, erscheint es als unabding-
bar, dass neben und insbesondere vor der Einfüh-
rung des qualitativen Instruments der Bodenin-
dex-Punkte ein quantitativer Bodenschutz 
eingeführt wird: ein Bestandesschutz für frucht-

bare und ökologisch wertvolle Böden. Sie sollen 
der Überbauung entzogen und weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt werden. Die Zielsetzung 
ist dieselbe wie in Art. 30 Abs. 1 RPV. Allerdings 
bezieht sie sich nicht nur auf Fruchtfolgeflächen, 
sondern zusätzlich auf ökologisch besonders 
wertvolle Böden. 

Ein quantitativer Bestandesschutz für 
fruchtbare und ökologisch wertvolle Böden kann 
rasch und wirkungsvoll umgesetzt werden. Denn 
nach Art. 28 RPV haben die Kantone nicht nur 
die Fruchtfolgeflächen, sondern auch die übrigen 
für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete so-
wohl kartografisch als auch nach Lage, Qualität 
und Umfang erfasst. 
  

Wenn die Überbauung der wertvollsten Böden gestoppt werden soll, erscheint 
es als unabdingbar, dass vor der Einführung des qualitativen Instruments der 

Bodenindex-Punkte ein quantitativer Bodenschutz eingeführt wird: ein 
Bestandesschutz für fruchtbare und ökologisch wertvolle Böden. 
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Finanzausgleich bei Siedlungsausweitungsverzicht 
Breite Zustimmung in den Workshops und 

in der Arbeitsgruppe fand auch der Finanzaus-
gleich bei grundsätzlichem Verzicht auf Sied-
lungsausweitungen. 

Der hohe Anteil überdimensionierter 
Bauzonen hat seinen Hauptgrund darin, dass die 
für die Nutzungsplanung zuständigen Gemein-
den im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Be-
wohner allzu grosszügig eingezont haben. In ab-
seits gelegenen agrarischen Gemeinden wurden 
diese Flächen kaum beansprucht. Im periurbanen 
Gebiet wachsender Grossräume aber förderten 
sie das Ausgreifen der Agglomeration auf immer 

weitere Räume. Das reichliche Angebot und die 
tiefen Bodenpreise leisteten dabei einer Zersiede-
lung mit hohem Bodenverbrauch, geringer Aus-
nützung und kostspieliger Erschliessung Vor-
schub. 

Wenn der Siedlungsrand befestigt und die 
Gebietsentwicklung nach innen gerichtet werden 
soll, muss das weitere Wachsen der Agglomera-
tionen gestoppt werden. Um periurbane Gemein-
den dazu zu bewegen, auf Wachstumsszenarien 
mit Neueinzonungen zu verzichten, soll ihnen im 
Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs eine 
Abgeltung für ihre Verzichtsleistung angeboten 
werden. 

Über den Ressourcenausgleich sind die 
periurbanen Gemeinden bereits in den kantona-
len Finanzausgleich einbezogen. Nachteile wie 
ein geringeres Einkommen, das ein Verzicht auf 
Siedlungsausweitungen zur Folge haben kann, 
sind damit mindestens teilweise abgegolten. Ei-
gentliche Sonderlasten entstehen aus dem Ver-
zicht jedoch keine. Die Bereitstellung öffentli-
cher Güter wie Landschaft, Ausgleichs- und 
Erholungsräume erzeugt keine übermässig ho-
hen Kosten. Auch werden entsprechende ge-
meinwirtschaftliche Leistungen nicht nur von pe-
riurbanen, sondern auch von abseits gelegenen 
ländlichen Gemeinden erbracht. Anders als Stan-
dortentwicklungen werfen öffentliche Güter aber 

auch kaum private und öffentliche Renditen ab. 
Ein Entgelt dafür, dass periurbane Gemeinden 
auf Einzonungen verzichten, rechtfertigt sich 
deshalb am ehesten mit „entgangenem Gewinn“. 
Greifbar ist dieser vor allem in Grundstückge-
winnsteuern und Mehrwertabschöpfungen. Auch 
das Steuersubstrat würde sicherlich steigen; aber 
gleichzeitig würden Investitions- und höhere Un-
terhalts- und Verwaltungskosten anfallen. Sied-
lungsentwicklungen zahlen sich für die Gemein-
den durchaus nicht immer aus (Koch und 
Baumgartner 2009: 21ff.). 

Auch wenn mindere Einnahmen wegen 

des Verzichts auf Siedlungsausweitungen teil-
weise schon über den Ressourcenausgleich abge-
golten sind, macht ein zusätzlicher Anreiz für den 
Verzicht auf eine eigene bauliche Entwicklung 
bei periurbanen Gemeinden Sinn. Er kann als be-
sonderes Gefäss in den Finanzausgleich integriert 
werden. Gebergemeinden sind in aller Regel Ge-
meinden, die von der baulichen und wirtschaftli-
chen Entwicklung profitieren. Der Ausgleich bei 
Siedlungsausweitungsverzicht kann aber auch, 
wie René L. Frey dies vorschlägt, als Beteiligung 
an den von der Mehrwertabschöpfung generier-
ten Mitteln ausgestaltet werden (S. 42 in dieser 
Publikation); denn der Ausgleich dient raumpla-
nerischen Zwecken, insbesondere der Erhaltung 
von Kulturland, und liegt damit innerhalb der 
Zweckbestimmung von Art. 5 Abs. 1ter RPG. 

Ein Ausgleich bei Verzicht auf Siedlungs-
ausweitungen im periurbanen Raum wirkt ähn-
lich wie eine Subvention. Sie beinhaltet gleich-
zeitig ein Entgelt für mögliche Nachteile und eine 
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen. 
Für beides sprechen auch Gerechtigkeitsgründe. 
Ein Ausgleich bei Verzicht auf Siedlungsauswei-
tungen im periurbanen Raum fand in den Reso-
nanzgruppen breite Unterstützung. Seine Wirk-
samkeit hängt nicht zuletzt von den Mitteln ab, 

Wenn der Siedlungsrand befestigt und die Gebietsentwicklung nach innen gerichtet werden soll, 
muss das weitere Wachsen der Agglomerationen gestoppt werden. Um periurbane Gemeinden dazu 
zu bewegen, auf Wachstumsszenarien zu verzichten, soll ihnen im Rahmen des kantonalen Finanz-

ausgleichs eine Abgeltung für ihre Verzichtsleistung angeboten werden. 
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die aus dem Finanzausgleich oder aus der Mehr-
wertabschöpfung für Abgeltungen bei Siedlungs-
ausweitungsverzicht bereitgestellt werden. Der 
Verzicht erscheint umso attraktiver, je stärker der 

Planungsmehrwert auch am Rand abgeschöpft 
wird und je mehr davon vom Kanton selbst für 
raumplanerische Massnahmen in Anspruch ge-
nommen wird. 

 

  

Ein Ausgleich bei Verzicht auf Siedlungsausweitungen im periurbanen Raum wirkt ähnlich 
wie eine Subvention. Sie beinhaltet gleichzeitig ein Entgelt für mögliche Nachteile und 

eine Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen. 
Für beides sprechen auch Gerechtigkeitsgründe. 
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Funktionalräumliche Organisation mit parallelen Planungskompetenzen 

Über die Gründe für die fortschreitende 
Zersiedelung ist man sich weitgehend einig: Es 
fehlt an der Umsetzung des Raumplanungsgeset-
zes. Die „Planungsautonomie der Gemeinden“ 
und eine „unzureichende übergeordnete Steue-
rung“ gelten als die wesentlichen Ursachen für 
diese verhängnisvolle Entwicklung (Ernst Basler 
+ Partner 2009: 27). 

Einig ist man sich auch, dass Raumpla-
nung sich der Metropolitanräume und Agglome-
rationen annehmen und nicht auf Teilräume be-

schränken sollte. Planungseinheit ist der von den 
tatsächlichen Lebensverhältnissen gestiftete 
„funktionale Raum“: die Lebensräume der Men-
schen mit ihren wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und infrastrukturellen Verflechtungen. 
Diese sind längst über Gemeinde-, Kantons- und 
teils auch Landesgrenzen hinausgewachsen. Die 
politischen und die Planungseinheiten klaffen 
deshalb weit auseinander. 

Am deutlichsten wird dies bei der kleins-
ten politischen Einheit, der Gemeinde. Formell 
ist sie zwar weiterhin für die Nutzungsplanung 
zuständig. Um die angestammte Kurzsichtigkeit 
der Gemeinden zu kompensieren, verlangt das re-
vidierte RPG von den Kantonen jedoch, dass 
diese im Richtplan Festlegungen über die Grösse 
der Siedlungsfläche insgesamt und ihre Vertei-
lung treffen und dort, wo die Siedlungsfläche er-
weitert wird, für eine „regionale Abstimmung“ 
sorgen (Art. 8a Absatz 1 lit. a). In Art. 15 Abs. 3 
hält das Raumplanungsgesetz zudem fest, Lage 
und Grösse der Bauzonen seien über die Gemein-
degrenzen hinaus „abzustimmen“. Zusätzlich ha-
ben Bund und Kantone in paralleler Kompetenz 
im „Leitfaden Richtplanung“ und in den „Tech-
nischen Richtlinien Bauzonen“ Grundlagen für 
die Berechnung der Bauzonenkapazität und des 
Bauzonenbedarfs sowie für Bevölkerungs- und 
Beschäftigtenprognosen bereitgestellt, maximale 
Fristen für die Beanspruchung innerer Reserven 
angesetzt und jenes Übermass an Bauzonenreser-
ven definiert, das eine Rückzonungspflicht aus-
löst. 

Materiell ist das Korsett der Vorgaben, 
Bedingungen und Bestimmungen so eng, dass 
von einer Kompetenz der Gemeinden zur selb-
ständigen Festlegung des Siedlungsgebietes 
kaum mehr gesprochen werden kann. Wo in länd-
lichen Regionen praktisch alle Gemeinden wegen 
überdimensionierter Bauzonen auszonen müs-
sen, schrumpft der Ermessensspielraum bei kan-
tonal festgelegten Rückzonungskriterien prak-
tisch auf null (Cann 2013). Darüber hinaus sind 
die Gemeinden auch insofern nicht selbständig, 

als sie ihre Siedlungs-
flächen und auch ihre 
Auszonungen miteinan-
der abzustimmen ha-
ben. 

Eine Staatsstruk-
tur mit vier staatlichen Ebenen scheint vielen zu 
komplex zu sein. Ob gewollt oder nicht, gibt es 
diese vierte Ebene aber bereits, wie Pierre-Alain 
Rumley mit Recht hervorhebt (S. 51 in dieser 
Publikation). Nicht allein beim Agglomerations-
programm und in der Siedlungsplanung, auch bei 
vielen Infrastrukturen, in Sport, Bildung, Wirt-
schaft, Kultur usw. gibt es ein Unzahl von Gefäs-
sen des „Austauschs“, der „Abstimmung“, der 
„Mitwirkung“, die mangels einer vierten institu-
tionellen Ebene alle nicht sehr übersichtlich, 
nicht aufeinander abgestimmt und oft auch wenig 
effizient sind. Zudem leiden sie regelmässig an 
mangelnder demokratischer Legitimation. 

 
Statt an Entscheidungsebenen festzuhal-

ten, auf denen sachgerechte Entscheide nicht ge-
troffen werden können, sind auf der Ebene der 
funktionalen Räume lösungsadäquate neue 
Strukturen zu schaffen. Daran führt kein Weg 
vorbei. Um den Übergang zu erleichtern und die 
heutigen Planungsträger einzubeziehen, schlagen 
wir in der Siedlungsplanung (Richt- und Nut-
zungsplanung) auf der Ebene der Agglomeration-

Über die Gründe für die fortschreitende Zersiedelung ist man sich weit- 
gehend einig: Es fehlt an der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes. 
Die Planungsautonomie der Gemeinden und eine unzureichende über- 

geordnete Steuerung gelten als die wesentlichen Ursachen dafür. 

Statt an Entscheidungsebenen festzuhal-
ten, auf denen sachgerechte Entscheide 
nicht getroffen werden können, sind auf 

der Ebene der funktionalen Räume 
lösungsadäquate neue Strukturen 

zu schaffen. 
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en parallele Kompetenzen vor: für die institutio-
nalisierte vierte Ebene, die Agglomeration, und 
für die einzelnen Gemeinden je in ihrem Gebiet. 
Das verlangt nach intensivem Einbezug und in-
tensiver Mitwirkung. Wo allerdings eine gemein-
same Lösung nicht gefunden werden kann, muss 
der Entscheid bei der funktionalräumlichen Ein-
heit liegen.17 

So zwingend die Frage der territorial 
governance gelöst werden muss, so gross ist der 
Unglaube, dass dies gelingen könnte. Selbstver-
ständlich machen die Fragen zur funktionalräum-
lichen Organisation bei den Agglomerationen 
nicht halt; sie betreffen auch die Metropolitan-
räume. Hier würde eine funktionalräumliche Lö-
sung bedingen, dass die heutigen Kantonsgren-
zen in Frage gestellt würden. 

Die Zustimmung zu parallelen Kompeten-
zen ist in erster Linie eine Zustimmung zum Pos-
tulat institutionalisierter Agglomerationen mit 
Entscheidungskompetenz auch in der Nutzungs-
planung; die parallele Kompetenz der Gemein-
den schreibt im Wesentlichen das Mitwirkungs-
recht der bisher zuständigen Gemeinden fest. 

Längerfristig liesse sich die Komplexität der vier 
Staatsebenen mit einer Fusion der Gemeinden in-
nerhalb einer Agglomeration sukzessive reduzie-
ren. 

Solange es an einer entscheidungsfähigen 
funktionalräumlichen Organisation fehlt, sollte 
nach Meinung der Arbeitsgruppe der Kanton in 
die Lücke springen. Wenn die Nutzungsplanung 

auf die Ebene der Planungsregionen angehoben 
wird, wechselt die formelle Zuständigkeit auf je-
den Fall zum Kanton. Um eine gleichberechtigte 
Mitwirkung der Gemeinden zu sichern, ist diesen 
für ihr Gebiet eine parallele Planungskompetenz 
einzuräumen. Der Festsetzungsbeschluss aber 
steht, solange die Planungsregion nicht konstitu-
iert und damit selbständig entscheidungsfähig ist, 
analog zum regionalen Richtplan dem Kanton zu. 

  

 
17 In Kantonen, die bereits über Planungsregionen verfügen, änderte sich vor allem, dass diese, demokratisch legiti-
miert, nun auch selbst entscheiden könnten. In der Richtplanung würden Kompetenzen vom Regierungsrat auf die 
funktionalräumliche Ebene verlagert, in der Nutzungsplanung wären Region und Gemeinden nun gemeinsam zustän-
dig. Allenfalls müssten die Grenzen der Planungsregionen an jene der Agglomerationen angepasst werden. 

Die Zustimmung zu parallelen Kompetenzen ist in erster Linie eine Zustimmung zum Postulat 
institutionalisierter Agglomerationen mit Entscheidungskompetenz auch in der Nutzungsplanung; 

die parallele Kompetenz der Gemeinden schreibt das Mitwirkungsrecht 
der bisher zuständigen Gemeinden fest. 

Solange es an einer entscheidungsfähigen 
funktionalräumlichen Organisation fehlt, 
sollte der Kanton in die Lücke springen. 
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5.2 Instrumente zweiter Wahl 

Planungsmehrwertabschöpfung, Erschliessungsabgabe, Flächennut-
zungsabgabe, Bodenversiegelungsabgabe

Gemeinsam ist diesen Instrumenten, dass 
es sich um fiskalische oder marktanaloge Instru-
mente handelt. Die mit der Abgabe verfolgten In-
tentionen sind allerdings sehr verschieden. 

Bei der Planungsmehrwertabschöpfung 
handelt es sich eigentlich um eine Abgabe auf ei-
ner Sonderbegünstigung. Es wird ein Teil der 
Aufwertung, die ein Grundstück durch eine Pla-
nung erfährt, „abgeschöpft“. Hauptbeispiele sol-
cher Planungen sind Ein-, Auf- und Umzonun-
gen. Sie generieren einen nicht in eigener 
Leistung gründenden und damit „unverdienten“ 
Wertzuwachs. Auch von der öffentlichen Hand 
finanzierte Ausstattungen können zu Sonderbe-
günstigungen führen. Legitimiert wird die Ab-
schöpfung dieser Mehrwerte mit „verteilungspo-
litischen Gründen“ (Frey 2007: 22): Niemand 
soll privilegiert werden (Grundsatz der Vorteils-
gleichheit), und keiner soll sich auf Kosten der 
Allgemeinheit bereichern (Liner 2004: 33). 

Die Abschöpfung des Planungsmehrwerts 
schmälert den Gewinn des Grundeigentümers, 
hat aber keinen Einfluss auf den Bodenpreis. 
Würde der Planungsmehrwert voll abgeschöpft, 
fehlte der Anreiz zu seiner Realisierung. Das Ge-
setz verlangt eine minimale Abschöpfung von 
20% des Mehrwerts „bei neu und dauerhaft einer 
Bauzone zugewiesenem Boden“. 

 
 

Damit ist der Bodenverbrauch am Rand 
aber kaum zu beeinflussen. 

Mehr Wirkung verspricht man sich davon, 
dass aus dem Ertrag der Planungsmehrwertab-
schöpfung bei überdimensionierten Bauzonen 
Auszonungen vorgenommen werden können. 
Art. 5 Abs. 1ter RPG sieht denn auch eine entspre-
chende Zweckbestimmung vor. Wo über den 
ganzen Kanton hinweg jedoch deutlich zu viele 
Bauzonen ausgeschieden wurden, dürften wei-
tere Neueinzonungen die absolute Ausnahme bil-
den. Es fallen damit aus der Mehrwertabschöp-
fung auch keine Erträge an, welche für 
Entschädigungen bei Rückzonungen eingesetzt 
werden können. 

Die Lenkungswirkung der minimalen Pla-
nungsmehrwertabschöpfung nach Art. 5 Abs. 
1bis RPG bleibt daher bescheiden. Wo ein weite-
res Ausufern der Siedlungen verhindert werden 
soll, müssten die Sätze prohibitiv hoch angesetzt 
werden. Wo Verdichtung bzw. Siedlungsent-
wicklung nach innen angestrebt wird, muss der 
Satz so festgelegt werden, dass der Anreiz zur 
Realisierung des Mehrwerts trotz Abschöpfung 
bestehen bleibt. 

Mit der „verursachergerechten Erschlies-
sungsabgabe“ werden die Erschliessungskosten 
vollumfänglich den Grundeigentümern angelas-
tet. Dabei werden für die Feinerschliessung 
Grenzkosten verrechnet, die je nach Lage der 
Parzelle höher oder tiefer ausfallen. Die Grundei-
gentümer haben aber auch für die Groberschlies-
sung aufzukommen. Da hier eine Berechnung der 
Grenzkosten zu aufwendig wäre, werden für den 
Anschluss ans übergeordnete Erschliessungsnetz 

Bei der Planungsmehrwertabschöpfung 
handelt es sich um eine Abgabe auf einer 
Sonderbegünstigung. Es wird ein Teil der 

Aufwertung, die ein Grundstück durch eine 
Ein-, Auf- oder Umzonung erfährt, 

„abgeschöpft“. Legitimiert wird die Abschöp-
fung dieser Mehrwerte mit 

„verteilungspolitischen Gründen“. 

Die Lenkungswirkung der minimalen Planungsmehrwertabschöpfung nach RPG (20%) ist bescheiden. Wo ein 
weiteres Ausufern der Siedlungen verhindert werden soll, müssten die Sätze prohibitiv hoch angesetzt werden. 

Wo Siedlungsentwicklung nach innen angestrebt wird, muss der Satz so festgelegt werden, dass der Anreiz 
zur Realisierung des Mehrwerts trotz Abschöpfung bestehen bleibt. 
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je nach Siedlungstyp unterschiedliche Durch-
schnittskosten in Anschlag gebracht. Die Ge-
wichtung berücksichtigt die stark divergierenden 
Erschliessungskosten in kompakten oder disper-
sen Siedlungen, bei hoher oder tiefer baulicher 
Dichte (Ecoplan 2000 sowie Gmünder 2010: 
29ff). 

Die „verursachergerechte Erschliessungs-
abgabe“ überwälzt die Kosten der öffentlichen 
Hand unabhängig davon, ob sich der Erschlies-
sungsaufwand in einem entsprechenden Mehr-
wert des Grundstücks niederschlägt. Bei disper-
sen Siedlungsmustern kann der Erschlies-
sungsaufwand an peripheren Lagen Dimensionen 
annehmen, welche die Wirtschaftlichkeit einer 
Bebauung in Frage stellen. Wird die Kostenbetei-
ligung der öffentlichen Hand an Erschliessung 
und Verkehr gestrichen und die Erschliessungs-
abgabe verursachergerecht ausgestaltet, kann da-
mit ein zwar nicht hinreichender, aber nötiger 
Schritt gegen die fortschreitende Zersiedelung 
unternommen werden (Ecoplan 2000: 6). 

Die Flächennutzungs- und die Bodenver-
siegelungsabgabe sind eigentliche Lenkungsab-
gaben. Auch sie bezwecken eine Internalisierung 
externer Kosten: Die ökologischen Schäden, wel-
che die Beanspruchung der 
natürlichen Ressource Boden 
zu Siedlungszwecken nach 
sich zieht, sollen den Grundei-
gentümern bzw. Bauherren 
angelastet werden. Die          
Flächennutzungsabgabe fasst 
sämtliche damit verbundenen 
Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktionen ins Auge, die 
Bodenversiegelungsabgabe 

 
18 Im Rahmen des Projektes Polisol von NFP 68 wurde (zu Modellierungszwecken) ein Abgabesatz zwischen 50 und 
250 CHF/m2 vorgeschlagen sowie eine Differenzierung unter gleichgewichtiger Berücksichtigung der Bodenqualität 
und der Zersiedelung (Ecoplan 2015: 11f.). 

ausschliesslich die durch Versiegelung verur-
sachten Schäden.  

Die Flächennutzungsabgabe richtet sich 
nicht nach dem ökonomischen Wert des in An-
spruch genommenen Bodens, sondern nach sei-
ner Fläche und Güte. Denn das Lenkungsziel be-
steht darin, den Flächenverbrauch zu reduzieren 
und dies insbesondere bei den ökologisch wert-
vollsten Böden. Gleichzeitig soll auch die Zersie-
delung gebremst werden. Lenkungsmittel ist die 
„Verteuerung“ des zu billigen Bodens durch eine 
Abgabe, die sich einerseits nach der Grösse der 
beanspruchten Fläche richtet und die andererseits 
nach der Bodenqualität und dem Zersiedelungs-
grad abgestuft ist.18 Als Indikatoren könnten die 
Bodenindex-Punkte und ein Zersiedelungsindi-
kator oder der Siedlungsflächenverbrauch pro 
Einwohner und Arbeitsplatz der entsprechenden 
Gemeinde herangezogen werden. Mit einer sol-
chen Gewichtung lässt sich eine hohe Zielgenau-
igkeit erreichen. In Analogie zur Flächennut-
zungsabgabe bemisst sich die Boden-
versiegelungsabgabe nach der Grösse und Güte 
der versiegelten Fläche. 

Da für Umweltgüter keine Märkte beste-
hen, besitzen sie auch keinen Preis. Obwohl na-
türliche Ressourcen immer knapper werden, löst 

ihre Übernutzung deshalb 
auch keine Preissteigerun-
gen aus. Sie sind als öffent-
liche Güter weiterhin frei 
verfügbar. Die Flächennut-
zungsabgabe verleiht den 
mit der Flächennutzung 

verbundenen Beeinträchtigungen nun einen 
Preis. Die Höhe der externen Kosten zu ermitteln, 
fällt dabei nicht leicht. Wer die Belastungen ab-
schätzen will, die eine Schmälerung lebensnot-

wendiger Ressourcen der All-
gemeinheit und insbesondere 
auch künftigen Generationen 
aufbürdet, muss sich in ho-
hem Mass auf Hypothesen 
und Analogien stützen. 
Leichter dürfte es fallen, die 
Abgabe nach ihrer Lenkungs-
wirkung zu bemessen. 

Die Flächennutzungs-
abgabe verteuert das Bauen 

Bei dispersen Siedlungsmustern kann der Erschliessungsaufwand die Wirt-
schaftlichkeit einer Bebauung in Frage stellen. Wird die Kostenbeteiligung der 
öffentlichen Hand an Erschliessung und Verkehr gestrichen und die Erschlies-

sungsabgabe verursachergerecht ausgestaltet, kann damit ein Schritt gegen die 
fortschreitende Zersiedelung unternommen werden. 

Das Lenkungsziel einer Flächen-
nutzungsabgabe besteht darin, 
den Flächenverbrauch zu redu-
zieren und dies insbesondere bei 

den ökologisch wertvollsten 
Böden. Gleichzeitig soll auch die 
Zersiedelung gebremst werden. 

Mit einer verursachergerechten Erschlies-
sungsabgabe werden die Erschliessungs-
kosten vollumfänglich den Grundeigentü-

mern angelastet. 
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an peripheren Lagen mit grossen Bauzonenreser-
ven. Die Wirkung der Flächennutzungsabgabe 
hängt stark von ihrer Höhe ab. Modellrechnun-
gen mit einem Abgabesatz von 20 CHF/m2 inner-
halb der Bauzone und 40 CHF/m2 ausserhalb der 
Bauzone ergaben eine Reduktion des Flächenver-
brauchs von 20% (Institut für Wirtschaftsstudien 
Basel 2016: 9). Die Lenkungswirkung dürfte sich 
vor allem bei finanziell weniger gut ausgestatte-
ten Gruppen einstellen. Andererseits wurde fest-
gestellt, dass eine Verteuerung des Bodens bei 
Einfamilienhausbauten, anders als bei andern 
Haustypen, keinen sparsameren Umgang mit 
Bauland zur Folge hatte (Seidl 2008: 34). 

In den Workshops und in der Arbeits-
gruppe blieb bei der Bewertung der fiskalischen 
bzw. marktanalogen Instrumente die Kosten-
wahrheit als wesentliches Kriterium für die Beur-
teilung von Abgaben unbestritten. Auch der Pla-
nungsmehrwertabschöpfung erwuchs kein 
grundsätzlicher Widerstand. Allerdings wurde 
ihre Wirksamkeit bei einer 20%-Abschöpfung in 
Frage gestellt.  

Ferner wurde angemerkt, dass die für die 
Basiserschliessung angelasteten Kosten zumin-
dest teilweise schon im abgeschöpften Mehrwert 
kapitalisiert sind. Denn nicht der planerische 
Rechtsakt allein, sondern erst die damit eröffnete 
Möglichkeit, von dem (auch grob erschlossenen) 
Standort durch eine Überbauung Nutzen zu zie-
hen, schafft den Mehrwert. 

Die Flächennutzungsabgabe und die Bo-
denversiegelungsabgabe wurden als zugleich 
wirksame und sehr zielgenaue Lenkungsinstru-
mente gewürdigt. Da sie sich stark überschnei-
den, kann nur das eine oder das andere zur An-
wendung kommen. 

Einigkeit herrschte darüber, dass nicht alle 
fiskalischen Instrumente nebeneinander einge-
setzt werden sollten und dass neben der Pla-
nungsmehrwertabschöpfung am ehesten das ziel-
genaue Lenkungsinstrument der Flächen-
nutzungsabgabe so ausgebaut werden kann, dass 
auch der typisierte Aufwand für die Grober-
schliessung darin Berücksichtigung findet. Doch 
müsse bei der Festlegung der Abgabesätze eine 
Gesamtbetrachtung angestellt werden, welche 
auch die Mehrwertabschöpfung einbeziehen. 
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Wohnflächenabgabe und Flächennutzungszertifikate 
Das fiskalische Instrument der Wohnflä-

chenabgabe stiess in den Resonanzgruppen auf 
breite Ablehnung. Die Wohnflächenabgabe soll 
bei Mietern und Selbstnutzern erhoben werden. 
Es wurden folgende Argumente gegen sie vorge-
bracht:  
− Die Wohnflächenabgabe wirkt sich nur indi-

rekt auf den Siedlungsflächenverbrauch aus. 
Bei baulicher Nachverdichtung schlägt eine 
Erhöhung der Wohnfläche pro Person sich 
nur beschränkt in einem höheren Bodenver-
brauch nieder. 

− Je höher die bauliche Dichte ausfällt, umso 
grösser und verständlicher ist das Bedürfnis 
nach mehr Wohnraum. 

− Die Wohnflächenabgabe benachteiligt Sin-
gles und allein wohnende Senioren. 

− Mit der Verteuerung des Wohnens auf einen 
Wohnungswechsel zu dringen ist nur fair, 
wenn ein adäquates Angebot an kleineren 
Wohnungen zur Verfügung steht. Das ist für 
finanziell weniger gut gestellte Personen in 
städtischen Gebieten nicht der Fall.  

− Gleiches gilt auch für die Peripherie, insbe-
sondere für Schrumpfungsgebiete, wo der 
Pro-Kopf-Verbrauch an Siedlungsfläche am 
allergrössten ist.  

− Von immobilienwirtschaftlicher Seite wird 
statt der Einführung einer Wohnflächenab-
gabe eine Lockerung des Mietrechts zur An-
näherung der Bestandsmieten an den Markt 
gefordert. 

Neben den fiskalischen Instrumenten ge-
hören auch mengensteuernde Instrumente wie 
Flächennutzungszertifikate zum umweltökono-
mischen Instrumentarium. Bisher hing das Recht 
zu bauen von einer entsprechenden Zonierung ab. 
Neu soll es an Zertifikate gebunden werden. 
Auch Land in der Bauzone ist nur noch mit zu-
sätzlichen Zertifikaten überbaubar. Um den Bo-
denverbrauch zu begrenzen, werden die Zertifi-
kate aber kontingentiert. Das bedeutet, dass ein 
Teil der überdimensionierten Bauzonen nicht 
überbaut werden kann. 

Das zur Überbauung freigegebene Kontin-
gent soll von der öffentlichen Hand möglichst auf 
funktionalräumlicher Ebene festgelegt und an 
Grundeigentümer im entsprechenden Raum ver-
steigert werden. Diese müssen die Zertifikate 
aber nicht selber nutzen, sondern können sie frei 
handeln. Da die Bodenrente und damit die Nach-
frage nach Zertifikaten an zentralen Standorten 
grösser ist, wird davon ausgegangen, dass die 
Siedlungsentwicklung sich von der Peripherie in 
die Zentren verschiebt und die Zersiedelung da-
mit abnimmt. 

Das Instrument ist äusserst komplex. Wir-
kung und nicht intendierte Auswirkungen, insbe-
sondere auf den Immobilienmarkt, wurden in den 
Resonanzgruppen als schwer antizipierbar be-
zeichnet. Die Abspaltung des Rechts auf eine 
baulichen Nutzung vom Grundeigentum jetzt 
auch in rechtsgültigen Bauzonen dürfte einer ma-
teriellen Enteignung gleichkommen. Anders 
stände es, wenn Planungsmehrwerte vollständig 
abgeschöpft würden. Rückzonungen schaffen im 
Übrigen auch für die Planung klarere Verhält-
nisse. Das Instrument stösst vor allem auf Fragen 
und Skepsis. 
  

Wirkung und nicht intendierte Auswirkun-
gen von Flächennutzungszertifikaten, 

insbesondere auf den Immobilienmarkt, 
werden als schwer antizipierbar 

bezeichnet. 
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Verschärfte Finanzierungsbedingungen für Hypotheken 

Bei der Verschärfung der Finanzierungs-
bedingungen für Hypotheken (höhere Eigenmit-
tel, kürzere Amortisationsfrist) handelt es sich 
um ein wirtschaftspolitisches Instrument.  

Um die Gefahr einer Überhitzung des Im-
mobilienmarktes zu bannen, verkürzten die Ban-
ken 2015 auf Begehren der Aufsichtsbehörden 
die Amortisationsdauer der zweiten Hypothek 
von 20 auf 15 Jahre und erliessen leicht strengere 
Belehnungs- und Tragbarkeitsrichtlinien. Die 
Regulierung hat anerkanntermassen gewirkt. 

Mit dem Ziel, den Bodenverbrauch im 
schlecht erschlossenen suburbanen und periphe-
ren Gebiet wirksam zu reduzieren, diskutierte die 
Arbeitsgruppe eine Senkung der Belehnungs-
grenze für Bauvorhaben mit einer Ausnützungs-
ziffer von weniger als 0,6-0,8 auf 50% (wie bei 
Ferienhäusern). Eine Anwendung der verschärf-
ten Finanzierungsbedingungen auf Personen, de-
ren Arbeitsplatz ebenfalls im suburbanen oder 
peripheren Gebiet liegt, schloss sie aus. 

Zwar ist der Siedlungsflächenverbrauch bei Ein- 
und Zweifamilienhäusern besonders hoch (Bun-
desamt für Statistik 2015a: 16 sowie Institut für 
Wirtschaftsstudien Basel 2016: 39f.) und die 
Wirkung auf die Bodennachfrage nach allgemei-
ner Einschätzung einschneidend. Das Instrument 
stiess aber in den Resonanzgruppen auf breiteste 
Ablehnung. Aus folgenden Gründen: 
− Die überdimensionierten Bauzonen am Rand 

gehen auf ein Versagen der Raumplanung 
(Staatsversagen) zurück. Statt dass das Prob-
lem planerisch gelöst wird, unter anderem 
durch eine Verbesserung der Governance, soll 
nun die Durchsetzung der Raumplanung an 
die Banken delegiert werden. 

− Auch steuerliche Begünstigungen wie zu tie-
fer Eigenmietwert, zu tiefer Vermögenssteu-
erwert und voller Abzug der Hypothekarzin-
sen, aber auch die Fahrkostenabzüge fördern 
die Zersiedelung.19 Statt der Risikoabsiche-
rung dienende Finanzinstrumente für sach-
fremde Zwecke zu instrumentalisieren, sollte 
der Staat seine falsch gesetzten finanziellen 
Anreize streichen. 

− Im Gegensatz zu Planungsmassnahmen oder 
fiskalischen Massnahmen, die alle betreffen, 
schliesst die Senkung der Belehnungsgrenze 
nur jene vom flächenintensiven Wohneigen-
tum aus, die nicht über das nötige Kapital ver-
fügen. 

− Finden die härteren Finanzierungsbedingun-
gen auch auf bestehende Hypotheken Anwen-
dung, schaffen sie soziale Probleme. 

− Die verschärften Finanzierungsanforderun-
gen wirken unspezifisch: sie haben eher 
dämpfende als lenkende Wirkung. Rückzo-
nungen und Anreize zur Verdichtung leisten 
direktere und gezieltere Beiträge gegen die 
Zersiedelung und zur Siedlungsentwicklung 
nach innen. 

  

 
19 Für René L. Frey sind sie von allen fiskalischen Massnahmen „für den optimalen Einsatz natürlicher Ressourcen 
am schädlichsten“ (Frey 2007: 32). 

Zwar ist der Siedlungsflächen-
verbrauch bei Ein- und Zwei- 

familienhäusern besonders hoch 
und die Wirkung auf die Boden-

nachfrage nach allgemeiner 
Einschätzung einschneidend. 
Verschärfte Finanzierungs- 

bedingungen für Hypotheken 
stossen jedoch auf 

breiteste Ablehnung. 
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Mindestausnützungsziffern und Baulandmobilisierung 
Bei den Mindestausnützungsziffern han-

delt es sich um eine hoheitliche, planerische Mas-
snahme. Bisher wurde in der Bau- und Zonenord-
nung die höchstzulässige Ausnützung festgelegt. 
Nun soll darin auch eine minimale Ausnützung 
der Grundstücke vorgeschrieben werden. Die 

Massnahme bezweckt, ei-
nen haushälterischen Um-
gang mit Boden sicherzu-
stellen, die Siedlungs-
entwicklung nach innen zu 
lenken und an wenig ver-
dichteten Standorten für 
neuen Wohnraum zu sorgen. 

Nach Art. 5a der 
Raumplanungsverordnung 

müssen die Kantone in ihrer 
Richtplanung die notwendi-
gen Aufträge erteilen, damit 
„die bestehenden und neu 
geschaffenen Bauzonen bo-
densparend und effizient be-
baut und verdichtet“ werden 
(Absatz 3 lit. b). In der „Er-

gänzung des Leitfadens Richtplanung“ präzisiert 
das ARE, die Richtpläne müssten „Massnahmen 
zur Überbauung unbebauter Bauzonen mit Min-
destdichten enthalten“ (Bundesamt für Raument-
wicklung 2014a: 25). 

Mindestausnützungsziffern entfalten Wir-
kung nur insofern, als sich die geforderte Ausnüt-
zung auch unter ökonomischen Gesichtspunkten 
realisieren lässt. Ist dies nicht der Fall, bleibt die 
Investition aus. Die in der Zonenplanung vorge-
sehene Entwicklung findet nicht statt. Deswegen 
wird auch gefolgert, dass Mindestausnützungs-
ziffern nur sinnvoll seien, wenn sie mit Bauver-
pflichtungen gekoppelt würden. Dagegen spricht, 
dass der Investor das Marktrisiko zu tragen hat. 
Er soll und kann nicht gezwungen werden, mehr 
zu bauen, als nach seiner Überzeugung auf dem 
Markt abgesetzt werden kann. 

Unbedenklich und ebenfalls zielführend 
ist der von der Raumplanungsverordnung einge-
schlagene Weg. Danach haben die Kantone die 
zulässige Ausnützung so vorzugeben, dass inner-
halb des bebauten Bereichs eine Verdichtung 
(durchaus mit Qualität) stattfindet und unüber-
baute Bauzonen bodensparend genutzt werden. 
Das bedingt, dass auch an der Peripherie die zu-
lässige Ausnützung auf nicht weniger als 60% bis 
80% (je nach Definition der Ausnützungsziffer) 
angehoben wird. Bodenpreise und ökonomisches 
Bauen richten sich tendenziell nach der höheren 
Ausnützung. Wer weniger Ausnützung realisiert, 
zahlt mehr, sowohl für den Boden als auch für die 
Erschliessung. Bei Neueinzonungen und Frucht-
folgeflächen kann der Druck durch Massnahmen 
der „Baulandmobilisierung“ verstärkt werden. 

Wenn auch bei höherer Dichte die Wohn- 
und die Umgebungsqualität nicht nur erhalten, 
sondern sogar gesteigert werden sollen, müssen 
die Richtplanvorgaben auf die örtlichen Verdich-
tungspotenziale abstellen. Sie können nicht sche-
matisch über den ganzen Kanton hinweg festge-
legt werden. 

Bisher wurde in der Bau- 
und Zonenordnung die 

höchstzulässige Ausnüt-
zung festgelegt. Min-

destausnützungsziffern 
schreiben hingegen eine 
minimale Ausnützung der 

Grundstücke vor. Min-
destausnützungsziffern 

entfalten ihre Wirkung nur, 
wenn sich die geforderte 
Ausnützung auch unter 
ökonomischen Gesichts-
punkten realisieren lässt. 

Zielführend ist der von der 
Raumplanungsverordnung 

eingeschlagene Weg, wonach 
die Kantone die zulässige 
Ausnützung so vorzugeben 
haben, dass innerhalb des 

bebauten Bereichs eine Ver-
dichtung stattfindet und un-
überbaute Bauzonen boden-

sparend genutzt werden. 
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Die „Baulandmobilisierung“ umfasst jene 
hoheitlichen Massnahmen, welche den Druck auf 
eine Realisierung der durch Ein-, Um- und Auf-
zonung ermöglichten baulichen Nutzung verstär-

ken, falls diese nicht innert einer bestimmten 
Frist erfolgt. Sie bezweckt, den Bodenmarkt zu 
verflüssigen, die Innenentwicklung voranzutrei-
ben und der Zersiedelung vorzubeugen. 

Nach Art.15 a Absatz 2 RPG hat das kan-
tonale Recht Möglichkeiten einzuräumen, im 
überwiegenden öffentlichen Interesse nach Ver-
streichen einer angemessenen Frist Massnahmen 
zur Baulandmobilisierung zu treffen. Es kann für 
Grundstücke, die sich nach der räumlichen Ent-
wicklungsplanung an strategisch wichtiger Lage 
befinden, beispielsweise ein Kaufrecht der Ge-

meinde vorsehen oder bei neu eingezonten Flä-
chen am Rand nach Ablauf von 5 bis 10 Jahren 
eine entschädigungslose Rückzonung in Aussicht 
stellen. 

Baulandmobilisierung an gut erschlosse-
nen Lagen macht Sinn. Ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse lässt sich nicht generell, son-
dern nur situationsspezifisch im Einzelfall 
nachweisen. Entsprechende Massnahmen wur-
den in den Resonanzgruppen denn auch breit be-
fürwortet. 

Bei den heutigen überdimensionierten 
Bauzonen würde eine generelle Mobilisierung 
auch im peripheren Gebiet zu Fehlanreizen füh-
ren. Hier muss auf jeden Fall zurückgezont 
werden. 

  

Die Baulandmobilisierung umfasst jene hoheitlichen Massnahmen, welche den Druck auf eine 
Realisierung der möglichen baulichen Nutzung verstärken. An gut erschlossenen Lagen macht 

dies Sinn. Ein überwiegendes öffentliches Interesse lässt sich jedoch nicht generell, 
sondern nur situationsspezifisch im Einzelfall nachweisen. 
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Kostendeckendes Mobility Pricing 

Mobility Pricing in der hier vertretenen 
Variante20 will die Kosten der Verkehrsinfra-
struktur und der Verkehrs-
diensleistungen sowohl für 
den Individual- als auch für 
den öffentlichen Verkehr 
den Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilneh-
mern anlasten, und zwar in 
dem Masse, in dem sie von 
Infrastruktur und Verkehrs-
dienstleistungen Gebrauch 
machen. Es wird „Kosten-
wahrheit“ angestrebt. Mit 
der Verteuerung der Mobili-
tät sollen die Nachfrage 
nach Mobilität gedämpft, 
der Bodenverbrauch für 
Verkehrsanlagen (auch durch Brechung der Ver-
kehrsspitzen) eingeschränkt, kompaktere Sied-
lungsmuster ge-fördert und die Zersiedelung ge-
bremst werden. 

Beim Entscheid über eine Wohn- und 
Standortwahl spielen viele Faktoren eine Rolle: 
Lebensstil, Wohnraumbedürfnisse, Umfeld, 
Nähe zur Natur, Steuern usw. Sie sind bei der 
Wahl eines Wohnortes ebenso wichtig oder mög-
licherweise noch wichtiger als die Transportkos-
ten. Kostendeckende Gebühren und Tarife schla-
gen auch hier vorab auf Personen mit 
schmalerem Budget durch. Wie stark sie den Bo-
denverbrauch reduzieren, lässt sich, da Beispiele 
für Preissteigerungen in entsprechender Höhe 
fehlen, nicht voraussagen. 

Eine verursachergerechte Anlastung von 
Kosten erscheint dann als gerechtfertigt, wenn 

Wohn-, Arbeits-, Einkaufs-
ort usw. frei gewählt werden 
können und das Mass der 
Mobilität persönlich beein-
flusst werden kann. Bei der 
heutigen Entmischung städ-
tischer Funktionen ist das für 
Viele nur sehr beschränkt 
der Fall. Mit langen Wegen 
zahlen sie den Preis dafür, in 
der Nähe ihres Arbeitsortes 
keine bezahlbare Wohnung 
gefunden zu haben. Wird 
dieser aufgezwungene Weg 
auch noch zu Vollkosten in 
Rechnung gestellt, sind sie 

doppelt bestraft. 
Mobility Pricing im Sinne kostendecken-

der Preise hat bisher keine Akzeptanz gefunden. 
Das spiegelte sich auch in den Anhörun-

gen. 

  

 
20 Die vom Bundesrat vorgeschlagene Variante verfolgt ein anderes Ziel. Nach BR Leuthard soll sie Kapazitätsprob-
leme lösen und nicht zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur dienen (NZZ vom 30.06.2016). 

Mobility Pricing 
in der hier vertretenen Variante 
will die Kosten der Verkehrs-   

infrastruktur und der Verkehrs-
dienstleistungen sowohl für den 

Individual- als auch für den 
öffentlichen Verkehr den  

Verkehrsteilnehmerinnen und  
Verkehrsteilnehmern anlasten, 
und zwar in dem Masse, in dem 

sie von Infrastruktur und 
Verkehrsdienstleistungen 

Gebrauch machen. 

Eine verursachergerechte  
Anlastung von Kosten erscheint 
dann als gerechtfertigt, wenn 

Wohn-, Arbeits-, Einkaufsort usw. 
frei gewählt werden können und 

das Mass der Mobilität persönlich 
beeinflusst werden kann. 
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Weitere Steuerungsinstrumente 
Wie vorn aufgeführt, beruhen die handel-

baren Flächennutzungszertifikate darauf, dass 
das Recht auf bauliche Nutzung aus dem Grund-
eigentum herausgelöst und verselbständigt wird. 

In den Workshops wurde angeregt, eine 
generelle Tren-
nung von Grund-
eigentum und dem 
Recht auf bauliche 
Nutzung zu prü-
fen. 

Begrifflich zählt das Recht, ein Grund-
stück zu bebauen, zum Grundeigentum. Gewähr-
leistet ist es allerdings nur in den „Schranken der 
Rechtsordnung“. Das öffentliche Baurecht be-
schränkt das Recht zur baulichen Nutzung vorab 
auf Bauzonen: Ob und was gebaut werden kann, 
hängt somit von der Zonierung ab. Rechtstech-
nisch wäre es durchaus denkbar, das Recht auf 
bauliche Nutzung vom Eigentum an Grund und 
Boden zu lösen und zu verselbständigen. Vorge-
zeichnet ist dies im (selbständigen und dauern-
den) Baurecht des ZGB, das einem Baurechts-
nehmer zeitlich befristet das Recht einräumt, auf 
fremdem Grund und Boden zu bauen und den 
Bau zu bewirtschaften. 

Heute wird 
das Recht auf bau-
liche Nutzung mit 
dem Grundeigen-
tum erworben. Wer 
eingezontes Land 
kauft, kann und 
darf mit einer bau-
lichen Nutzung 
rechnen. Die soge-
nannte „Baufrei-
heit“ ist Ausfluss 
der Eigentumsga-
rantie. Wird der 

„bestimmungsgemässe Gebrauch“ eines Grund-
stücks verunmöglicht, in Bauzonen also das 
Recht zur baulichen Nutzung entzogen, liegt ein 
schwerer Eingriff ins Eigentum vor. Soll es nicht 
nur in einzelnen Fällen, sondern grundsätzlich 
vom Eigentum abgespalten werden, ist der 
„Kerngehalt“ der Eigentumsgarantie (Art. 36 Ab-
satz 4 BV) betroffen. Denn die Institutsgarantie 

verlangt, dass die wesentlichen sich aus dem Ei-
gentum ergebenden Verfügungs- und Nutzungs-
rechte erhalten bleiben. 

Das Recht auf bauliche Nutzung ist wirt-
schaftlich das wichtigste der aus dem Eigentum 
fliessenden Nutzungsrechte. Von der Lage des 
Grundstücks und seinen Nutzungsmöglichkeiten 
hängt der Verkehrswert ab. Ist eine bauliche Nut-
zung nicht zulässig, erreicht der Preis einen 
Bruchteil dessen, was bei einer Überbauung zu 
lösen wäre. 

Der Wert des schweizerischen Immobili-
enbestandes (Gebäude und Grundstücke) wird 
auf 2540 Milliarden geschätzt (Staub und Rütter 
2014: 5), wovon 76% auf Wohnimmobilien ent-
fallen (Davidson und Müntener 2014: 27). Die 
Immobilienwirtschaft trägt 18% (mit Mietein-
nahmen und Eigenmieten der privaten Haushalte) 
zum BIP und 14% zur Beschäftigung bei. Ihre 
Anlagen dienen der Sicherung langfristiger Ver-
pflichtungen, sowohl von Pensionskassen und 
Versicherungen als auch bei Kreditaufnahmen. 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobi-
lienwirtschaft spiegelt sich auch in der Grösse 
des Anlagenimmobilienmarktes (800-960 Mia. 
CHF) und in der Höhe der Hypothekarschuld 
(800 Mia. CHF) (Staub und Rütter 2014: 4f.; 
11ff.). 

Wer das Recht zu 
bauen vom Grundeigen-
tum abspaltet, stellt die 
Wertbeständigkeit des Im-
mobilienbestands in 
Frage. Die Folgen sind, 
wie die Finanzkrise von 
2007 zeigte, so einschnei-
dend, dass eine Abspal-
tung nicht ernsthaft in Er-
wägung gezogen werden 
kann. Auch macht es we-
nig Sinn, einen bei allen 
Verwerfungen funktionie-
renden Immobilienmarkt 
durch Etablierung eines zweiten Marktes, eines 
„Marktes mit Rechten zur baulichen Flächennut-
zung“, zu doppeln. Krisen und Verwerfungen 
würde es auf dem abgespaltenen Markt nicht we-
niger geben als heute. 

Eine generelle Trennung von 
Grundeigentum und dem Recht auf 

bauliche Nutzung ist zu prüfen. 

Die „Baufreiheit“ ist Ausfluss 
der Eigentumsgarantie. Wird 
der „bestimmungsgemässe 

Gebrauch“ eines Grundstücks 
verunmöglicht, in Bauzonen 
also das Recht zur baulichen 
Nutzung entzogen, liegt ein 

schwerer Eingriff ins Eigentum 
vor. Eine vorgeschlagene 

generelle Trennung würde den 
„Kerngehalt“ der Eigentums-

garantie betreffen. 

Wer das Recht zu bauen vom 
Grundeigentum abspaltet, 

stellt die Wertbeständigkeit 
des Immobilienbestands in 
Frage. Auch macht es wenig 
Sinn, einen bei allen Verwer-

fungen funktionierenden 
Immobilienmarkt durch 

Etablierung eines zweiten 
„Marktes mit Rechten zur 
baulichen Flächennutzung“ 

zu doppeln. 
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In den Workshops wurde, in milderer oder 
härterer Form, auch die These vertreten, dass der 
Mieterschutz den Flächenverbrauch fördere. Bei 

bestehenden Mietverhält-
nissen könnten die Mieten 
nicht an den Markt ange-
passt werden. Sie reagier-
ten nicht auf Knappheit 
und Angebotsengpässe 
und privilegierten Altmie-
ter gegenüber Neumietern. 
Marktmieten dagegen 
würden die Nachfrage und 

auch den Bodenverbrauch dämpfen. Sie regten 
zudem zu Neuinvestitionen an, die ihrerseits zur 
Entspannung beitrügen. 

Wie die Wohnflächenabgabe wirkt sich 
auch eine Anpassung der Bestandsmieten an den 
Markt nur indirekt auf den Bodenverbrauch aus. 
So wenig wie der Neubau grösserer Wohnungen 
in Innenstadtquartieren per se zu einer höheren 
Bevölkerungsdichte führt, garantiert die Anpas-
sung der Bestandsmieten an den Markt eine hö-
here Belegung des heutigen Wohnungsbestandes. 
Sie änderte auch nichts an der Zunahme der 
Haushalte infolge demografischen Wandels, In-
dividualisierung und Zuzug.  

Das Schweizer Miet-
recht verhindert weder die Er-
neuerung des Altbestandes 
noch dessen Ersatz durch Neu-
bauten. Denn es nimmt keinen 
Einfluss auf Neumieten.21 So-
mit steht es nachfragegerechten 
Investitionen nicht im Wege. 
Was in den Hochpreisregionen 
die Nachfrage dämpft, sind die hohen Boden-
preise und die verschärften Finanzierungsbedin-
gungen. Das Preisniveau hat sich, wie die Credit 
Suisse feststellte, von der Einkommensentwick-
lung abgekoppelt und ist nicht mehr nachhaltig. 
Deshalb ist auch die Nachfrage nach Wohneigen-
tum in den Hochpreisregionen eingebrochen. 
Und der breitflächige Bau neuer Mietwohnungen 
wurde in preisgünstigere Regionen abgedrängt. 

Zweifellos müssen die Zentren mit einem 
Bauflächenmanagement dafür sorgen, dass sie 
sich über Innenentwicklungen mindestens pro-
portional zu ihrem Bevölkerungsanteil an der 
Bauentwicklung beteiligen. Sie werden der 
 
21 Patrik Schellenbauer (Avenir Suisse) stellt sogar die These auf, dass es Totalsanierungen begünstige, weil diese 
eine Anpassung an die Marktmiete ermöglichten (Avenir Suisse, 2014). 

Nachfrage damit nicht gerecht werden. Denn 
diese konzentriert sich auf die Zentren. Sie kann 
dort, zumindest in Wachstumsphasen, nicht ab-
gedeckt werden. An den besten Lagen in den In-
nenstädten besteht somit regelmässig ein Nach-
frageüberhang und es fallen Quasi-Monopolge-
winne an. 

Das Mietrecht will die Mieter vor „miss-
bräuchlichen“ Mietzinsen schützen. Die Rentabi-
lität des Hausbesitzes wird jedoch gewährleistet. 
Wenn Mieten im Rahmen der orts- und quartier-
üblichen Mietzinse liegen, gelten sie ebenfalls 
nicht als missbräuchlich; auch können sie soweit 
angehoben werden, als dies durch Kostensteige-
rungen, Mehrleistungen oder eine kostende-
ckende Rendite begründet ist. 

Wo ein Marktgleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage nicht erreichbar ist, kann 
die Durchsetzung von Marktmieten kein must 
darstellen. Wenn Bodenpreise und Mieten in 
Boomphasen obenaus schiessen und sich zu stark 
von der Einkommensentwicklung abkoppeln, ist 
eine die Spitzen kappende Mietzinsgestaltung 
nicht unvernünftig. 

In den Hotspots hätte ein durchschnittli-
cher „Eigentümerhaushalt“ nach der sog. kalku-
latorischen Tragbarkeit zwischen 50% und 60% 

des Einkommens für ein mittle-
res Neubauobjekt aufzuwenden 
(Region Zimmerberg 57%) 
(Centola und Hasenmaile 2016: 
9 f.). Sind die heutigen Markt-
preise schon für einen grösseren 
Teil der durchschnittlichen Ei-
gentümerhaushalte nicht trag-
bar, trifft dies auf den durch-

schnittlichen Mieterhaushalt erst recht zu. Bei 
Marktmieten würde die „untere Einkommens-
hälfte“ der Bevölkerung aus den Hochpreisregio-
nen verdrängt. 

Art. 41 Abs. 1 lit. e BV gibt ein anderes 
Ziel vor. Danach setzen Bund und Kantone sich 
in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und 
privater Initiative dafür ein, dass Wohnungssu-
chende für sich und ihre Familie eine angemes-
sene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden 
können. 

Die These, dass der Mieter-
schutz den Flächenverbrauch 

fördere, wurde diskutiert. 
Wie die Wohnflächenabgabe, 
wirkt sich auch eine Anpas-
sung der Bestandsmieten an 
den Markt nur indirekt auf 
den Bodenverbrauch aus. 

Das Schweizer Mietrecht 
verhindert weder die Erneu-
erung des Altbestandes noch 

dessen Ersatz durch Neu-
bauten. Somit steht es nach-
fragegerechten Investitionen 

nicht im Wege. 
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Auf Mietzinsregelungen liesse sich dann 
verzichten, wenn Markt und öffentliche Hand 
diese angemessenen Wohnungen 
zu tragbaren Bedingungen bereit-
stellten. Was in den letzten Jah-
ren von Privaten gebaut wurde, 
richtete sich jedoch mehrheitlich 
an einkommensstarke, mobile 
Schichten. Und den von der öf-
fentlichen Hand unterstützten ge-
meinnützigen Wohnbauträgern 

gehörten im Jahr 2000 gesamtschweizerisch 
ganze 8% des Wohnungsbestandes (Bundesamt 

für Sozialversicherungen 2011: 
15). Preisgünstiges Wohnen wird 
deshalb in erster Linie vom Miet-
recht mit seinem breit wirkenden 
Schutz vor missbräuchlichen 
Mietzinsen (Art. 269 ff. OR) ge-
währleistet. 

  

Preisgünstiges Wohnen 
wird in erster Linie vom 
Mietrecht mit seinem 

breit wirkenden Schutz 
vor missbräuchlichen 

Mietzinsen gewährleistet. 
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6 

Zusammenfassung 

sanu durabilitas stellte sich die Frage, wie die wirtschaftliche Nutzung des Bodens so gelenkt werden 
könnte, dass der Druck auf Kulturland und naturnahe Böden abnimmt und die Bedürfnisse der 
Bevölkerung trotzdem gedeckt werden. Sie analysierte die Treiber des Bodenverbrauchs und prüfte 
die unterschiedlichsten Massnahmen zu seiner Eindämmung. Dabei gelangte sie zu folgenden 
Resultaten: 

1 

sanu durabilitas postuliert die längst fällige Institutionalisierung der 
Agglomerationen und Regionen und die Verlagerung der 

Nutzungsplanung auf diese Ebene. 

Es herrscht weitestgehend Einigkeit dar-
über, dass die Raumplanung sich auf ganze Le-
bensräume beziehen muss. Die Lebensräume 
sind die Agglomerationen und die Regionen.  

Verantwortlich für den übermässigen Bo-
denverbrauch sind in erster Linie die „Planungs-
autonomie“ der Gemeinden und eine „unzu-
reichende übergeordnete Steuerung“. Das 
revidierte RPG präzisiert darum die Vorgaben an 
die Kantone und nimmt diese in die Pflicht, sie 
bei den Gemeinden durchzusetzen. Es ändert 
aber nichts am Fehlen einer „Territorial Gover-
nance“. 

sanu durabilitas postuliert die längst fäl-
lige Institutionalisierung der Agglomerationen 

und Regionen und die Verlagerung der Nut-
zungsplanung auf diese Ebene. Um den Über-
gang zu erleichtern und die heutigen Planungsträ-
ger einzubeziehen, soll den Gemeinden je für ihr 
Gebiet eine parallele Planungskompetenz einge-
räumt werden. Diese schreibt ihr Mitwirkungs-
recht fest. Doch liegt der endgültige Entscheid 
bei den für das Ganze zuständigen Agglomerati-
onen oder Regionen. 

Solange es an einem entscheidungsfähigen 
Funktionalraum fehlt, sollen die Kantone in die 
Lücke springen und zusammen mit den Gemein-
den auch formell Planungsverantwortung tragen. 

2 

sanu durabilitas postuliert die Integration eines qualitativen 
Bodenschutzes in den Planungsprozess. 

Unsere Gesellschaft begünstigt die ökono-
mischen auf Kosten der ökologischen Funktionen 
des Bodens. Die Umwandlung von Kultur- in 
Bauland verspricht Gewinn. Die Folgekosten des 
Bodenverbrauchs werden weder systematisch er-
hoben noch in die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
einbezogen. Auch auf Bundesebene sind Frucht-
folgeflächen in der Interessenabwägung gegen-
über anderen nationalen Interessen durchwegs 
unterlegen. 

sanu durabilitas postuliert die Integration 
eines qualitativen Bodenschutzes in den Pla-
nungsprozess. Damit auch Bodenverluste in 
Rechnung gestellt werden können, muss die Bo-
denqualität schweizweit erhoben und dokumen-
tiert werden. Als Steuerungsinstrument ist – nach 
dem Beispiel Stuttgarts – eine Höchstzahl von 
Bodenindex-Punkten festzulegen, die pro Jahr 
und pro Planungsperiode in Anspruch genommen 
werden darf. Damit das Bodenkontingent Wir-
kung entfaltet, muss es in die Richt- und Nut-
zungsplanung umgesetzt werden. 
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3 

sanu durabilitas postuliert zwischenzeitlich einen Bestandesschutz für 
fruchtbare und ökologisch wertvolle Böden. 

Die Entwicklung des qualitativen Instru-
ments der Bodenindex-Punkte kostet Zeit. Inzwi-
schen werden in den überdimensionierten Bauzo-
nen weiterhin fruchtbarste und ökologisch 
wertvollste Böden überbaut. Die Raumplanungs-
verordnung verlangte zwar schon in ihrer alten 
Fassung, dass Fruchtfolgeflächen gesichert und 
der Landwirtschaftszone zugeteilt werden. 

sanu durabilitas postuliert zwischenzeit-
lich einen Bestandesschutz für fruchtbare und 
ökologisch wertvolle Böden. Sie sollen der Über-
bauung entzogen und weiterhin landwirtschaft-
lich genutzt werden. Da nach Art. 28 RPV 
Fruchtfolgeflächen und die übrigen für die Land-
wirtschaft geeigneten Gebiete bereits erfasst 
sind, kann der quantitative Bodenschutz rasch 
umgesetzt werden. 

4 

sanu durabilitas postuliert die Institutionalisierung eines um die 
Innenentwicklung bemühten Bauflächenmanagements. 

Damit trotz der Befestigung des Sied-
lungsrandes genügend Bauflächen für Wohn- 
und Gewerbenutzungen zur Verfügung stehen, 
müssen die potenziellen Bauflächen innerhalb 
des Siedlungsgebietes kontinuierlich erhoben 
und dokumentiert, die Entwicklung einzelner 
Flächen vorangetrieben, allenfalls Investoren ge-
sucht und Eigentümer ins Boot geholt werden. Es 
reicht nicht, im Vorfeld von Zonenplanrevisio-

nen aus dem Vergleich von Bestand und theore-
tisch möglicher Ausnützung sogenannte „innere 
Reserven“ auszuweisen. 

sanu durabilitas postuliert die Institutiona-
lisierung eines um die Innenentwicklung bemüh-
ten Bauflächenmanagements. Wenn der Boden-
verbrauch gestoppt werden soll, müssen sich 
auch Kernstädte mindestens proportional zu ih-
rem Bevölkerungsanteil an der allgemeinen Be-
völkerungs- und Bauentwicklung beteiligen.22 

5 

sanu durabilitas postuliert einen Fonds zu äufnen, aus welchem peri-
urbane Gemeinden für eine „Verzichtsleistung“ ein Entgelt erhalten. 

Der Bodenverbrauch kann nur einge-
dämmt werden, wenn das weitere Wachsen der 
Agglomerationen gestoppt wird.  

Um periurbane Gemeinden dazu zu bewe-
gen, auf Wachstumsszenarien und eine Ausschei-
dung neuer Bauzonen zu verzichten, postuliert 

sanu durabilitas, innerhalb des Finanzausgleichs 
oder aus Mitteln der Mehrwertabschöpfung 
und/oder der Grundstückgewinnsteuer einen 
Fonds zu äufnen, aus welchem periurbane Ge-
meinden für ihre „Verzichtsleistung“ ein Entgelt 
erhalten. 

 
22 In den Faktenblättern und im vorliegenden Artikel ist diese Massnahme Teil des Steuerungsinstruments Bodenin-
dexpunkte. Sie besitzt aber auch unabhängig davon zentrale Bedeutung. 
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Aus der Priorisierung der Steuerungsinstrumente sind die vorstehenden fünf Massnahmen als 
Instrumente erster Wahl hervorgegangen. Alle fünf dienen dazu, die institutionellen Rahmen- 
bedingungen für eine sachgerechte Planung zu verbessern. Die Priorisierung von Instrumenten zur 
Verbesserung der Governance entspricht der allgemeinen Einschätzung, dass die Ursache für den 
hohen Bodenverbrauch in erster Linie in Umsetzungsproblemen liegt. 

Die Arbeitsgruppe von sanu durabilitas hat daneben ein breites Bündel fiskalischer, mengen-steu-
ernder, finanzwirtschaftlicher und hoheitlicher Instrumente geprüft. Einige von ihnen waren auch 
Gegenstand der ersten Revision des RPG. Eine Einschränkung des Bodenverbrauchs und der Zersie-
delung erwartet sanu durabilitas auch von den nachstehend erläuterten „Instrumenten zweiter 
Wahl“.

6 

sanu durabilitas zieht die Rückzonung überdimensionierter Bauzonen 
dem Instrument der Flächennutzungszertifikate vor. 

sanu durabilitas postuliert statt der Mindestausnützungsziffern 
kantonale Richtplanvorgaben zur Anhebung der zulässigen Ausnützung. 

sanu durabilitas hält Massnahmen der Baulandmobilisierung für nötig. 

Das revidierte Bundesrecht sieht die 
Rückzonung überdimensionierter Bauzonen 
(Art. 15 Absatz 2 RPG), die bodensparende und 
effiziente Nutzung bestehender und neu geschaf-
fener Bauzonen (Art. 5a Absatz 3 lit. b RPV) und 
Massnahmen zur Baulandmobilisierung (Art. 15a 
Absatz 1 RPG) vor. 

sanu durabilitas hat als Alternative zur 
Rückzonung das mengensteuernde Instrument 
der Flächennutzungszertifikate geprüft. Sie zieht 
die konsequente und klare Verhältnisse schaf-
fende Rückzonung überdimensionierter Bauzo-
nen vor. 

sanu durabilitas hat zur effizienteren Nut-
zung bestehender und neuer Bauzonen Min-
destausnützungsziffern geprüft. Sie postuliert 

statt der Mindestausnützungsziffern kantonale 
Richtplanvorgaben zur Anhebung der zulässigen 
Ausnützung. Diese sollen auch an der Peripherie 
nicht weniger als 60 bis 80% (je nach Definition 
der Ausnützungsziffer) betragen. Bei Neueinzo-
nungen und bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen kann der Realisierungsdruck 
durch Massnahmen der Baulandmobilisierung 
verstärkt werden. 

sanu durabilitas hält Massnahmen der 
Baulandmobilisierung für nötig und unterstützt 
ein Kaufrecht der öffentlichen Hand für Grund-
stücke an strategischen Lagen und die Möglich-
keit, neu eingezonte Flächen am Rand nach Ab-
lauf einer unbenützten Frist entschädigungslos 
wieder auszuzonen. 

7 

sanu durabilitas postuliert eine verursachergerechte 
Erschliessungsabgabe. Sie tritt für eine Streichung des 

Fahrkostenabzugs bei der Einkommenssteuer ein. 

sanu durabilitas unterstützt, dass die steuerliche Bevorzugung des 
selbstgenutzten Wohneigentums beseitigt wird. 
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Wie schon der Bundesrat feststellte, be-
sitzt die Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand 
an Erschliessung und Verkehr eine deutlich de-
zentralisierende Wirkung. Auch der Fahrkosten-
abzug bei der Einkommenssteuer fördert die De-
zentralisierung. Zudem trägt das Steuerrecht mit 
seinen tief angesetzten Vermögens- und Eigen-
mietwerten für selbstgenutzte Liegenschaften zu 
flächenintensivem Wohneigentum bei. 

sanu durabilitas hält die Beteiligung der 
öffentlichen Hand an den Erschliessungskosten 

für eine die Zersiedelung fördernde Inkonse-
quenz und postuliert eine verursachergerechte 
Erschliessungsabgabe. Sie tritt für eine Strei-
chung des Fahrkostenabzugs bei der Einkom-
menssteuer ein. Insbesondere der Privatverkehr 
begünstigt disperse Siedlungsmuster. 

sanu durabilitas unterstützt schliesslich, 
dass die steuerliche Bevorzugung des selbstge-
nutzten Wohneigentums beseitigt wird. Dies ver-
langt sowohl eine konsequent den Bodenver-
brauch eindämmende Politik als auch den 
Grundsatz der Vorteilsgleichheit. 

8 

sanu durabilitas postuliert als wirksamstes der fiskalischen 
Steuerungsinstrumente die Flächennutzungsabgabe. 

Die Flächennutzungsabgabe ist das zielge-
naueste der fiskalischen Steuerungsinstrumente. 
Im Gegensatz zur Mehrwertabschöpfung, welche 
bei einer minimalen Abschöpfung von 20% kaum 
Wirkung entfaltet, belastet die Flächennutzungs-
abgabe unmittelbar den Bodenverbrauch und er-
laubt eine Abstufung der Abgabe sowohl nach 
der Qualität des Bodens als auch nach dem Grad 
der Zersiedelung am vorgesehenen Standort. Sie 
kann damit so ausgestaltet werden, dass sie den 
Boden an peripheren Lagen mit überdimensio-
nierten Bauzonen empfindlich verteuert und der 
Zersiedelung Grenzen setzt. 

sanu durabilitas postuliert als wirksamstes 
der fiskalischen Steuerungsinstrumente die Flä-

chennutzungsabgabe. Integrieren die Bodenin-
dex-Punkte den qualitativen Bodenschutz in die 
öffentliche Planung, trägt die Flächennutzungs-
abgabe dazu bei, den haushälterischen Umgang 
mit dem Boden in der privaten Bautätigkeit zu 
verankern. Bei der Festlegung der Abgabesätze 
ist allerdings eine Gesamtbetrachtung anzustel-
len, welche auch die Mehrwertabschöpfung und 
allfällige Abgabeleistungen für die Grober-
schliessung einbezieht. 

Keine Unterstützung fanden die Wohnflä-
chenabgabe und die Verschärfung der Finanzie-
rungsbedingungen für Hypotheken. Vorbehalte 
gegenüber Flächennutzungszertifikaten und Min-
destausnützungsziffern wurden bereits oben for-
muliert. 

 

sanu durabilitas sucht zu den Instrumenten erster und zweiter Wahl eine 
breite Diskussion und wird einzelne von ihnen in Folgeprojekten vertiefen und 
in der Bildungsarbeit verankern. Sie beabsichtigt, zusammen mit Raumpla-
nungs- und Umweltorganisationen auch politische Wege zu prüfen, um die 
nötigen Mittel für einen wirksamen Bodenschutz und gegen den fortschrei-
tenden Bodenverbrauch bereitzustellen. 
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René L. Frey 

Instrumente des Finanzausgleichs bei Siedlungs-
ausweitungsverzicht 

Möglichkeiten und Grenzen im schweizerischen Föderativstaat 

Ein Grund für die rasche Zunahme der Siedlungsfläche ist darin zu suchen, dass die 
untereinander in einem Wettbewerb stehenden Gemeinden aus der übergeordneten Sicht 
allzu grosszügige Einzonungen vornehmen, um die eigene Entwicklung zu fördern. Sie 
wehren sich dagegen, dass ihnen der Kanton ein restriktiveres Vorgehen aufzwingt. Sie 
sind nur zu Verzichten bereit, wenn sie dafür kompensiert werden. 

Durch Verlagerung von Entscheidungskompetenzen von der kommunalen auf die 
kantonale beziehungsweise von der kantonalen auf die Bundesebene liesse sich das 
Wachstum der Siedlungsfläche theoretisch bremsen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die 
Gemeinden (und die Kantone) häufig trotzdem in der Lage sind, die eigenen Entwick-
lungsinteressen gegenüber den übergeordneten durchzusetzen. 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob es sinnvoll sein könnte, die Kom-
pensation für Siedlungsausweitungsverzichte im Rahmen des Finanzausgleichs vorzuneh-
men, und wie die Vor- und Nachteile solcher Lösungen einzuschätzen sind. 

Reformen des Finanzausgleichs 

Der Finanzausgleich ist in der Schweiz in den letzten Jahren grundlegend umgestal-
tet worden. Nach einer rund fünfzehnjährigen Vorbereitungszeit ist 2008 die «Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen» – kurz 
Neuer Finanzausgleich, noch kürzer NFA – in Kraft getreten. In der Folge haben viele 
Kantone ihre internen Finanzausgleichssysteme ebenfalls reformiert (oder sind zurzeit da-
ran), meist in Anlehnung an die NFA. 

Die NFA beruht auf der Grundidee, dass für jedes Ziel ein spezifisches Instrument 
(das am besten geeignete) zur Verfügung steht. Im Unterschied zu früher wird sauber ge-
trennt zwischen 

x dem Ressourcenausgleich: Umverteilung zwischen finanziell starken und finanziell schwa-
chen Gebietskörperschaften mit dem Ziel, allen ein minimales Angebot an öffentlichen Leis-
tungen zu ermöglichen, 

x dem Lastenausgleich: Abgeltung von Sonderkosten, die sich aus geografisch-topografisch 
oder sozio-demografisch schwierigen Verhältnissen ergeben, 

x der horizontalen Kooperation mit Spillover-Abgeltung, einer direkten, bilateral ausgehandel-
ten Abgeltung zwischen den Gemeinden. 

Instrumente zur Kompensation von Siedlungsausweitungsverzichten 

Wenn eine Gemeinde durch restriktive raumplanerische Massnahmen im übergeordneten Inte-
resse auf die Ausdehnung der Siedlungsfläche verzichtet, so gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, 
die Kompensation im Rahmen des Finanzausgleichs vorzunehmen. 

x Wird der Verzicht auf die Ausdehnung der Siedlungsfläche als Nachteil (Sonderlast) verstan-
den, den eine Gemeinde zu Gunsten anderer Gemeinden in Kauf nimmt, so kommt der Las-
tenausgleich in Frage. Die Finanzierung der Abgeltungszahlungen an die verzichtleistenden 
Gemeinden erfolgt durch den Kanton, eventuell auch den Bund. 
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x Der Verzicht einer Gemeinde auf die Ausdehung der Siedlungsfläche kann mit der Zeit deren 
finanzielle Situation verschlechtern. Die steuerbaren Einkommen, Vermögen und/oder Ge-
winne sinken im Vergleich zu den anderen Gemeinwesen des Kantons, was sich in einem 
Rückgang des Ressourcenindexes auswirkt. Beim Ressourcenausgleich führt dies für die res-
sourcenschwachen Gemeinden automa-
tisch zu höheren Einnahmen aus dem 
Ausgleichstopf. Demgegenüber müssen 
die ressourcenstarken Gemeinden (oder 
der Kanton), ebenfalls ohne zusätzliche 
Entscheidungen, mehr in diesen Topf 
einbezahlen. 

x Führt der Verzicht einer Gemeinde auf 
die Ausdehung der Siedlungsfläche zu 
einer Besserstellung einer Nachbarge-
meinde (oder einer kleinen Zahl von Gemeinden, nicht aber der Gesamtheit aller Gemeinden 
des Kantons), so eignet sich die Spillover-Abgeltung. Die Nutzniessergemeinden entschädi-
gen die benachteiligte Gemeinde direkt. Diese horizontale Lösung bedingt Verhandlungen 
zwischen den beteiligten Gemeinwesen. Zu einem Konsens kommt es, wenn Leistung (Ver-
zicht) und Gegenleistung (Abgeltung) von allen als gleichwertig betrachtet werden. 

Vor- und Nachteile der Kompensationsinstrumente 

Der Vergleich der drei in Frage kommenden Instrumente aus dem Arsenal des Finanzausgleichs 
führt mit Blick auf die Verringerung des Siedlungsflächenwachstums zu folgenden Erkenntnissen: 

x Für die Abgeltung von Siedlungsausweitungsverzichten 
eignet sich der Lastenausgleich am besten. Der Nachteil, der einer 
Gemeinde erwächst, wird durch den Kanton finanziell abgegolten, 
allenfalls mit Unterstützung des Bundes. Diese Kompensation lässt 
sich relativ einfach in bestehende Finanzausgleichssysteme einfü-
gen. Eine Schwierigkeit kann bei der praktischen Anwendung auf-
tauchen. Die Nachteile, die sich aus der Beschränkung der Sied-
lungsfläche ergeben, sind nur bedingt buchhalterisch erfassbare 
monetäre Kosten. Sie fallen zudem erst in einer mehr oder weniger 
entfernten Zukunft an und sind daher unsicher. 

x Das Finanzausgleichsinstrument Ressourcenausgleich hat den Vorteil, automatisch zu einer 
Kompensation von verzichtleistenden Gemeinden zu führen. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die betreffenden Gemeinwesen tatsächlich Nachteile erleiden, die sich in ihrer Ressour-
censtärke niederschlagen. Da diese Wirkung erst nach längerer Zeit eintritt, dürfte die finan-
zielle Verschlechterung zum Zeitpunkt des Planungsentscheids als ungewiss eingeschätzt 
werden. Von diesem Instrument gehen daher vermutlich nur schwache Anreize für die Be-
schränkung der Siedlungsfläche aus. 

x Spillover-Abgeltungen sind aus theoretischer Sicht das zweckmässigste Mittel, um Gemein-
den, die auf eine Ausweitung der Siedlungsfläche verzichten, zu entschädigen. Obwohl die 
NFA dieses Instrument vorsieht, fehlt es jedoch noch an Erfahrungen im raumplanerischen 
Bereich. Offensichtlich stellen die hierfür erforderlichen «freiwilligen» Verhandlungen eine 
Hürde dar. Die Nutzniesser verhalten sich gerne als Schwarzfahrer. Die horizontale Abgel-
tung von Einbussen, die sich durch die Beschränkung der Siedlungsfläche ergeben, führt zu-
dem nur dann zu befriedigenden Ergebnissen, wenn die beteiligten Gebietskörperschaften  
geografisch zweckmässig abgegrenzt sind. Dies ist angesichts der historisch geprägten Gren-
zen nicht der Fall. Durch Gebietsreformen müssten Wirtschaftsregionen (in der Regel Ar-
beitsmarktregionen) geschaffen werden, wodurch öffentliche Aufgaben mit anderen Kosten- 

Der Verzicht einer Gemeinde auf die Ausdeh-
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und Nutzenperimetern (z.B. in Infrastruktur- und Umweltbereichen) beeinträchtigt werden 
könnten. 

Eine denkbare Alternative 

Möglicherweise eignen sich für die Kompensation von Einbussen, die sich durch die Beschrän-
kung der Siedlungsfläche ergeben, andere finanzielle Instrumente noch besser als solche des ordentli-
chen Finanzausgleichs. Denkbar ist etwa, dass mit einem Teil der Einnahmen aus der Mehr-
wertabschöpfung der Verzicht auf weitere kommunale Siedlungsausweitungen abgegolten wird. 
Dieser Gedanke ist bereits im revidierten Raumplanungsgesetz verankert. Demnach wären die mit der 
Mehrwertabgabe generierten Mittel primär für entschädigungspflichtige Eigentumsbeschränkungen, 
die sich aus der Reduktion zu grosser Bauzonenreserven ergeben, vorzusehen. Dabei würde es sich 

allerdings um eine einmalige Abgeltung handeln. Sollte 
mit den Einnahmen aus der Mehrwertabschöpfung eine 
wiederkehrende Abgeltung wie beim Finanzausgleich er-
folgen, so wäre erstens sicherzustellen, dass aus der Mehr-
wertabschöpfung ein ausreichender Mittelfluss resultiert. 
Zweitens wäre darauf zu achten, dass mit dem Siedlungs-
ausweitungsverzicht bei der betroffenen Gemeinde tat-
sächlich eine Erhöhung der Landschaftsqualität einhergeht 
und auf diese Weise dem Besteller-Bezahler-Prinzip 
Rechnung getragen wird. 
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Spillover-Abgeltungen sind theoretisch das zweckmässigste Mittel, um eine 
Ausweitung der Siedlungsfläche zu verhindern. Die erforderlichen Verhand-

lungen mit den Nachbargemeinden stellen jedoch eine Hürde dar. 

Einnahmen aus der Mehr-
wertabschöpfung könnten für 

entschädigungspflichtige Eigentums-
beschränkungen, die sich aus der Re-
duktion zu grosser Bauzonenreserven 

ergeben, eingesetzt werden. 
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Claude Lüscher 

Quantitativer Kulturlandschutz als Instrument zur 
nachhaltigen Nutzung der Ressource Boden? 
Böden sind eine Art Lebewesen. Sie brauchen für ihre Entstehung sehr viel Zeit. Es 

gibt junge, reife und auch alte Böden. Je nach Standort entwickeln sie unterschiedliche 
Eigenschaften. Die einen Böden sind beispielsweise sandig und ‚leicht‘, damit sehr was-
serdurchlässig. Andere können so viel Ton enthalten, dass sie versickerndes Wasser kaum 
durchlassen und entsprechend feucht und ‚schwer‘ sind. Entsprechend ordnet der Mensch 
ihnen aus seiner Sichtweise heraus ‚Funktionen‘ zu. So hat ein Standort grosse Bedeutung 
für die Artenvielfalt, ein Anderer ist wichtig für die menschliche Ernährung, ein Dritter ist 
als Baugrund interessant. Archivfunktion haben Standorte, in denen Spuren früherer 
menschlicher Aktivität vermutet werden. 

Oft überlagern sich mehrere Funktionen auf ein und demselben Standort. Neuer-
dings möchte der Mensch diese Funktionen gewichten und daraus eine ihm genehme Zu-
ordnung schaffen. Dem Boden ist das alles ziemlich egal, er ist einfach da! Er war schon 
da, als die Menschen noch nicht da waren; vielleicht in etwas anderer Ausprägung. Ob und 
in welchem Zustand er noch da sein wird, falls die Menschen weiterhin so auf ihn einwir-
ken, wie das die letzten 50-100 Jahre geschehen ist, bleibt offen. Boden wird derzeit mit 
Schadstoffen belastet, überbaut, verdichtet und/oder wegerodiert; alles Schäden, die zer-
störerischen und damit irreversiblen Charakter haben. 

Es gibt Böden, die für die menschliche Ernährung grössere Bedeutung haben als 
andere. Sie haben einen besonderen Stellenwert. Die Erfahrungen mit der detaillierten, 
flächendeckenden Bodenkartierung in einzelnen Schweizer Kantonen weisen auf ein inte-
ressantes Muster der Verteilung der Bodeneigenschaften im Raum hin: Je näher die land-
wirtschaftlichen Böden zum Dorf liegen, desto eher scheinen diese ackerbaulich geeignet 
zu sein. Diese Erkenntnis hat durchaus einen Sinn und kann auch erklärt werden. Es 
scheint, dass der Jahrtausende alte Umgang der Bauern mit den Ackerböden im näheren Umfeld des 
Betriebs, eben des Dorfes, einen grossen Einfluss auf die Bodenentwicklung gehabt hat. Der Umgang 
liess die Böden in dem Mass ‚besser‘ werden, wie der Mensch sie rodete, beackerte, düngte, die Steine 
herausholte, dann pflügte, eggte, säte und erntete. Dies Jahr für Jahr, später im Turnus, heute Frucht-
folge genannt. Eine ungeheure Kulturleistung der Menschheit! Böden sind eigentliche Denkmäler; sie 
sind schützenswert, weil knapp und unersetzlich. 

Also kann man verallgemeinernd sagen, dass die 
guten Landwirtschaftsböden grundsätzlich in Dorfnähe 
liegen. Sie sind damit, und hier liegt ein Problem, gleich-
zeitig auch die begehrten Standorte für Bauten und Anla-
gen. Ein grosser Konflikt liegt vor, verkürzt: „Ackerland 
versus Bauland“. Solange das Baugebiet sich auf die glei-

che Art und Weise ausdehnt, 
wie das in den letzten 50 Jah-
ren geschehen ist, nämlich quasi ringartig um das bestehende Baugebiet 
herum, solange wird mit grosser Wahrscheinlichkeit guter, wenn nicht 
der beste Ackerboden im jeweiligen Umfeld, preisgegeben und - nicht zu 
vergessen – mit der Überbauung irreversibel zerstört. Es verschwindet 
eben nicht nur irgendein Boden, sondern jeweils der agronomisch Wert-
vollste! 
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Leider ist hier viel Geld im Spiel: Landwirtschaftsland wird zu etwa fünf bis zehn Franken pro 
Quadratmeter gehandelt; Bauland hat hundertmal mehr ‚Wert‘ und wechselt zu astronomischen Prei-
sen die Hand. Jede Einzonung ist daher ein sehr gewinnbringendes Geschäft! Deshalb braucht es zwin-
gend einen rigorosen Bauzonenausdehnungsstopp, will man den nächsten Generationen gute Acker-
böden hinterlassen. Alles andere ist nicht nachhaltig. Denn: Man kann Böden nicht ‚machen‘, 
bestenfalls kann man sie rekultivieren. Dieser technische Eingriff ersetzt jedoch nicht 3000 Jahre land-

wirtschaftliche Bearbeitung und Entwicklung. Deshalb sind neu-
erliche Bestrebungen, den Bodenverbrauch in Dorfnähe wett zu 
machen, indem man weiter entfernt liegende Flächen ‚aufhumu-
siert‘, nicht statthaft. Sie sind übrigens auch gesetzlich verboten. 

Dies ist zwar eine sehr ‚agrozentrische‘ Betrachtung - 
selbstverständlich erfüllen Böden auch andere Funktionen, wie 
zum Beispiel Artenschutz respektive Raum für Biodiversität oder 
Grundwasser. Teilweise werden diese Leistungen auf den glei-
chen Standorten erbracht, oft aber von andern Böden. So sind un-
sere Waldböden u.a. wichtig für die Gewinnung von Trinkwas-

ser, weil Bäume zur Luftreinhaltung beitragen und der Waldboden eine Filter- und Pufferfunktion 
einnimmt. Waldböden sind aber wesentlich besser geschützt, weil der darauf stehende Wald gesetzlich 
geschützt ist; um letztere brauchen wir uns vorderhand keine Sorgen zu machen. Schlimmer steht es 
um den Artenschutz, für den wir ‚Rest‘- oder ‚Ökoausgleichsflächen‘ reservieren, um die andern Flä-
chen umso effektiver landwirtschaftlich nutzen zu können. Das gelingt zurzeit nur bedingt. Es reicht 
eben nicht, ausreichend Flächen entsprechender Böden auszuscheiden, um eine minimale Biodiversi-
tät zu gewährleisten. Zu intensiv ist die landwirtschaftliche Nutzung, die wir allgemein betreiben. 

Ein Bauzonenstopp scheint derzeit nicht salon- oder politikfähig zu sein; zu viel Geld steht auf 
dem Spiel. Das Raumplanungsgesetz wurde zwar kürzlich etwas verschärft; dennoch verbleibt den 
Kantonen und Gemeinden viel Spielraum. Wir gehen noch immer sehr 
verschwenderisch um mit Bauland. Soll es tatsächlich für zwei Milli-
onen Menschen mehr Platz geben, eine ‚Zehn-Millionen-Schweiz‘, so 
müssen wir anders mit den aktuellen Bauzonen umgehen. So oder so 
müssen neue Raumordnungskonzepte erarbeitet werden, bei denen die 
Böden endlich ein Wort ‚mit zu reden‘ haben. Bislang hat man bei 
Raumplanungsentscheiden die Bodenqualität einfach negiert. Es ge-
nügt auch nicht, den Sachplan Fruchtfolgeflächen zu reformieren und 
in ‚Erbsenzählerei‘ zu verfallen. Grundsätzliche Fragen müssen ge-
klärt werden: wie soll die Schweiz in Zukunft aussehen? Wie wollen 
wir den Raum ausserhalb Baugebiet nutzen? 

Es ist daher zwingend, dass wir in den nächsten Jahren die gefährdeten Böden im Detail erheben 
und uns ein Bild machen, wo welche Flächen mit welchen Eigenschaften vorkommen. Wir verfügen 
in der Bodenkundlichen Gesellschaft der Schweiz über ausgezeichnete Fachleute, welche hier bereits 
grosse Vorleistungen erbracht haben. Einzelne Kantone haben diese Aufgabe längst angepackt; andere 
erwartet diesbezüglich ziemlich viel Arbeit. 

Letztlich dürfen keine wertvollen Böden mehr der Überbauung geopfert werden, so dass auch 
kommenden Generationen ein Minimum an Freiheitsgraden verbleibt, wie sie ihren Raum dannzumal 
gestalten möchten.  

Es braucht zwingend einen rigo-
rosen Bauzonenausdehnungs-
stopp, will man den nächsten 
Generationen gute Ackerböden 
hinterlassen. Alles andere ist 

nicht nachhaltig. 

So oder so müssen neue 
Raumordnungskonzepte 

erarbeitet werden, bei de-
nen die Böden endlich ein 
Wort ,mit zu reden‘ haben. 
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Gerd Wolff 

Das Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS): 
Bodenqualität als Planungskriterium 

Bodeninanspruchnahmen mit dem Bodenindex 
messen, planen und steuern 

Mit dem Bodenschutzkonzept Stuttgart BOKS (Wolff 2006) gelingt seit zehn 
Jahren mittels forcierter und kontrollierter Innenentwicklung eine nachhaltige Stadt-
planung: Das Siedlungswachstum konnte eingedämmt werden und Zugriffe auf natur-
nahe und funktionstaugliche Böden in den Außenbereichen sind seither die Ausnahme. 
Gleichzeitig werden vorbeanspruchte Böden im Innenbereich (Siedlungsfläche) weit 
gezielter und qualifizierter als früher genutzt. 

Das BOKS gibt, wie vom Gemeinderat beschlossen, folgende Methoden und 
Ziele vor:  

1. Die Bodenvorräte sowie die Bodeninanspruchnahmen jeder Planung sind in so-
genannten Bodenindex-Punkten zu messen. Diese Bodenindex-Punkte errechnen sich 
durch Multiplikation der Bodenquantität (Fläche) mit der Bodenqualität, die kartogra-
fisch erfasst ist. Mit Bodeninanspruchnahmen sind negative Auswirkungen auf die Bö-
den und Bodenqualitäten gemeint, die zum Beispiel durch Bebauung oder Versiege-
lung verursacht werden. 

2. Ziel ist es, möglichst wenig neue Bodenflächen zu beanspruchen. Langfristig 
sollen allenfalls noch ca.12% der örtlichen Bodenvorräte – dies entsprach im Jahr 2006 
einem Kontingent von 1000 Bodenindex-Punkten – kontrolliert, das heisst im Rahmen 
vorgegebener maximaler Jahresverbrauchsraten, überplant werden.  

3. Zur Deckung des Bauflächenbedarfs sollen gezielt vorgenutzte Bodenflächen 
gesucht und für eine Nachnutzung aufbereitet werden. 

Zudem sind Fachbehörden und kommunale Entscheidungsträger übereingekommen, auf die 
Ausweisung von Bodenflächen mit Schutzgebietscharakter grundsätzlich zu verzichten, weil dies eine 
zusätzliche Einschränkung der Planungsfreiheit bedeuten würde. Der Schutz hochfunktionaler Boden-
flächen ist beim aktuellen Ansatz dennoch – auf indirekte Weise – gewährleistet. Deren Inanspruch-
nahme würde nämlich mit einem überdurchschnittlichen Verlust an Bodenindex-Punkten zu Buche 

schlagen und gleichzeitig mit der Vorgabe kollidie-
ren, den Punktevorrat im Bodenkontingent nachhal-
tig zu bewirtschaften! 

Seit 2006 ist das BOKS Bestandteil der Stutt-
garter Bauleitplanung. Mit der zugehörigen Kenn-
zeichnung in Bodenindex-Punkten lassen sich die 
Bodeninanspruchnahmen leicht messen, planen und 
zielgerecht steuern. Das BOKS und die Anwendung 

des Bodenindex haben sich schnell etabliert. Die 
Ziele und Aussagen sind für Planer und kommu-
nale Entscheidungsträger objektiv und gut nach-
vollziehbar: „Bodenverluste“ stehen für Einbu-
ßen an Bodenqualität, die sich in Abnahmen an 
Bodenindex-Punkten äußern. Dem gegenüber 
manifestieren sich lokale „Bodengewinne“ und 
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Steigerungen der Bodenqualität (z. B. durch Entsiegelung und Rekultivierung) in einem Zuwachs an 
Bodenindex-Punkten. 

Die Bodenindexierung stützt sich auf eine Planungskarte „Bodenqualität“. Dort ist die Summe 
der Bodenfunktionen – basierend auf einer wissenschaftlichen Bodenkartierung – vereinfacht unter 
dem Begriff „Bodenqualität“ in einer 6-stufigen Skalierung abgebildet. Diese Karte deckt auch die 
urbanen Bereiche ab, denn unversiegelte Stadtböden liefern trotz teils starker anthropogener Überprä-
gung wichtige Beiträge in den Umweltkreisläufen. Mit Hilfe der Karte und der Bodenindexierung 
lassen sich auch die Bodeninanspruchnahmen im Innenbereich (Siedlungsfläche) zuverlässig messen. 
Gleichzeitig kann die Bauleitplanung auf vorgenutzte, zum Beispiel vollversiegelte Bodenflächen ge-
lenkt werden, so dass nur geringe oder keine Bodenverluste auftreten. 

 

 
Abb. 1: Bodenverluste und Inanspruchnahme neuer (Boden-)Flächen in Stuttgart im Zeitraum 2006 bis 2016; BX = 
Bodenindex. 

 
 
Die Trends der Bodenverluste sowie die Neuflächeninanspruchnahme im Außenbereich auf 

Stuttgarter Gemarkung zeigen für den Zeitraum 2006 bis 2016, dass die gesteckten Ziele - mit Aus-
nahme weniger Planungen, deren Aufstellung noch vor Inkrafttreten des BOKS zurückdatiert - gut 
erreicht wurden. Es ist der Landeshauptstadt Stuttgart über einen Zeitraum von zehn Jahren gelungen, 
ihren Bedarf an Bauflächen nahezu vollständig im Innenbereich (Siedlungsflächen) zu decken und 
gleichzeitig die zugehörigen Bodenverluste, gemessen in Bodenindex-Punkten, klein zu halten.  

Bodenverluste im Bereich der Siedlungsflächen lassen sich heute kaum vermeiden. Sie sind aus 
Sicht des Bodenschutzes zu tolerieren und in gewisser Weise sogar vorteilhaft, da sie Zeichen einer 
erfolgreichen Nachverdichtung sind, die eine Überbauung oder Versiegelung naturnaher hochfunkti-
onaler Böden im Außenbereich verhindert. Diese Konzentration auf die Innenentwicklung darf jedoch 
nicht zu einer Vollversiegelung führen. Dies wäre weder aus bodenschutztechnischen noch aus ästhe-
tischen und stadtklimatologischen Gesichtspunkten erstrebenswert, sodass hier stadtplanerische Kom-
promisse gefragt sind. Letztere zu finden, bleibt in Stuttgart auch in der Zukunft eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Diese scheint jedoch lösbar, bestehen doch derzeit ca. 393 potenzielle Bauflächen – mehr-
heitlich vorgenutzte Areale – mit einer Gesamtfläche von aktuell ca. 565 Hektar. Die potenziellen 
Bauflächen werden im Rahmen des nachhaltigen Bauflächenmanagements Stuttgart (NBS) kontinu-
ierlich erhoben und dokumentiert (Landeshauptstadt Stuttgart 2003). 
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Bei der Umsetzung des BOKS und der Bodenindexierung wurden folgende bodenschutzstrate-
gische Erkenntnisse gewonnen (Wolff 2016), die gewisse Allgemeingültigkeit besitzen: 

• Inanspruchnahmen guter und sehr guter Böden in den Außenbereichen verursachen i.d.R. un-
verhältnismäßig hohe Bodenverluste, die kaum mehr kompensierbar sind.  

• Der Sinn flächiger Entsiegelungen als Ausgleich für die Inanspruchnahme von Böden ist gene-
rell fraglich, weil versiegelte Bodenflächen eigentlich klassische Zielobjekte für eine boden-
neutrale Nachnutzung sind. Eine aufwändige Entsiegelung größerer Flächen ist strategisch nur 
dann gerechtfertigt und als wirksame Verbesse-
rung akzeptabel, wenn parallel dazu Beanspru-
chungen intakter Böden längerfristig unterblei-
ben.  

• Die Ausweisung von Bodenschutzflächen für Pla-
nungszwecke wird kritisch betrachtet. Sie grenzt 
die Planungsspielräume zu sehr ein. Sie verleitet 
ferner dazu, nicht unter Schutz stehende Böden 
ohne Skrupel zu beanspruchen und dort auftre-
tende Bodenverluste zu ignorieren. 

• Bodenverluste im Innenbereich (Siedlungsfläche) können als akzeptabel gelten, solange sie ers-
tens moderat sind und wenn zweitens dadurch Inanspruchnahmen intakter Böden im Außenbe-
reich unterbleiben. 

• Nachverdichtungen und Folgenutzungen müssen möglichst qualifiziert erfolgen. Das bedeutet, 
mehrgeschossigen Nachnutzungen muss Vorrang vor wenig flächenschonenden eingeschossi-
gen Bebauungen eingeräumt werden. 

• Der Verzicht auf Inanspruchnahmen im Außenbereich und dortiger Erhalt intakter Böden ist 
ein realisierbares Nachhaltigkeitsziel. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine kontinuierliche Er-
hebung der aktuellen Bauflächen (regelmässige Aktualisierung des Bauflächeninventars) im 
Innenbereich (Siedlungsfläche), auf welche die Bauinteressenten verwiesen werden können. 

• Ein intelligentes Bodenschutzkonzept wie das BOKS ist kein Planungshindernis. Es unterstützt 
anspruchsvolle Planungsprozesse und macht schwierige Abwägungsentscheidungen erst mög-
lich. 

 
Das BOKS sowie dessen Instrumente und Methoden geniessen bei den Stuttgarter Planern so-

wie bei den Entscheidungsträgern im Gemeinderat eine hohe Akzeptanz. Ausschlaggebend hierfür ist, 
dass fachlich nichts präjudiziert wird. Die Planer und die jeweils zuständigen Entscheidungsträger 
können eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und selbst abwägen, wie sie die Ziele erreichen 
wollen. Es ist davon auszugehen, dass diese Herangehens-
weise auch auf andere Kommunen und Regionen übertragbar 
ist. In der Landeshauptstadt Stuttgart waren die Erfolge bis-
lang sehr überzeugend. Dank der Wirksamkeit und der guten 
Akzeptanz des Konzepts besteht auf politischer Ebene die 
feste Absicht, den mit dem BOKS eingeschlagenen Weg fort-
zusetzen. 

 
 
 

Die Ausweisung spezifischer 
Bodenschutzflächen verleitet dazu, 
nicht unter Schutz stehende Böden 

ohne Skrupel zu beanspruchen. 

Der Erhalt intakter Böden ist ein realisierbares Nachhaltigkeitsziel. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine kontinuierliche Erhebung 

der aktuellen Bauflächen im Innenbereich. 

Das BOKS geniesst eine hohe 
Akzeptanz. Ausschlaggebend 

hierfür ist, dass fachlich 
nichts präjudiziert wird. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten: Mit dem BOKS konnte der Verbrauch naturnaher Böden 
wirksam eingedämmt werden ohne die Ausweisung von Flächen für Wohnen und Arbeiten zu behin-
dern. Einen entscheidenden Durchbruch hat die Planungskarte „Bodenqualität“ gebracht. Sie ist 
Grundlage der Bodenindexierung und hat aufgrund ihrer guten Verständlichkeit wesentlich zur öffent-

lichen Wahrnehmung der Bodenqualität und zur Schaffung 
eines breiten Bodenbewusstseins beigetragen. Mit ihrer 
Einführung haben die bislang unterrepräsentierten Quali-
tätsaspekte des Bodens erstmals objektiv Eingang in Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse gefunden. Damit gehö-
ren die Zeiten, in denen die Bodeninanspruchnahmen 
ausschließlich über den Flächenverbrauch beurteilt wurden, 
der Vergangenheit an. Karten zur Bodenqualität können 
auch für andere Bereiche leicht angefertigt werden. Ent-

sprechende Informationen lassen sich in einer für Planungszwecke hinreichenden Genauigkeit aus 
vorhandenem Kartenmaterial – z. B. Bodenschätzungen der Landwirtschaft, forstlichen Standortkar-
tierungen, geologischen Karten, Bodenkarten usw. – vergleichsweise einfach ableiten, sodass in einem 
weiteren Schritt eine Bodenindizierung auch andernorts problemlos eingeführt werden kann. 
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Pierre Alain Rumley 

Planung in funktionalen Räumen 

Die Mängel der schweizerischen Raumplanung der vergangenen 30 Jahre sind 
hinlänglich bekannt: hoher Bodenverbrauch, räumliche Ungleichgewichte, fragwürdige 
städtebauliche Qualität, Anreize für mehr Mobilität (Pendlerverkehr), Druck auf die 
Landschaft, Segregation, gesellschaftliche Ungleichheiten und weitere mehr. Während 
die Probleme ausreichend bekannt und dokumentiert sind, sieht es bei den Lösungen 
ganz anders aus. Zwar dürfte die kürzlich erfolgte RPG-Revision eine Verbesserung her-
beiführen, indem sie namentlich dem Bodenverbrauch entgegenwirkt (dieser geht erwie-
senermassen bereits seit mehreren Jahren zurück). Zahlreiche Probleme bestehen aber 
weiterhin. Sie erfordern neue Lösungsansätze, die sich in die nachhaltige Raumentwick-
lung einfügen. In diesen Rahmen ist auch die Frage der territorialen Gouvernanz anzu-
siedeln.  

In der ganzen ersten Raumplanungsphase nach der Einführung des RPG genossen 
die Gemeinden einen zu grossen Spielraum und zu viel Macht (dies ist einer der Haupt-
gründe für die Probleme beim Siedlungsbau in der Schweiz). Gewiss, kantonale Richt-
pläne setzten der räumlichen Entwicklung der Gemeinden Grenzen, aber Kantone wie 
Gemeinden wurden ihrer Rolle nicht in jeder Hinsicht gerecht. Zudem fehlte in den kan-

tonalen Richtplänen – insbesondere in je-
nen der ersten Generation – eine echte 
strategische Ausrichtung (Raumkonzept). 
Dieser Befund trifft auch auf Bundes-
ebene zu. Resultat: Zu viele Entscheidun-
gen wurden aus lokaler Warte getroffen. Ganz offen-
sichtlich fehlte eine Betrachtungsweise auf der Ebene 
der funktionalen Räume.  

Seit der Jahrtausendwende hat sich die Situation 
dank der Agglomerationspolitik – namentlich dank den 
Agglomerationsprogrammen – und dem Raumkonzept 

Schweiz etwas verbessert. Die Agglomerationsprogramme sind indessen nach wie vor viel zu stark 
auf einige wenige Aspekte der Agglomerationspolitik ausgerichtet, denn Kantone und Gemeinden 
hielten sich bei der globalen Agglomerationspolitik als Ergänzung zu den agglomerationspolitischen 
Bestrebungen des Bundes zurück. Das Raumkonzept Schweiz wiederum ist noch immer sehr abstrakt 
(und überdies rechtlich nicht verbindlich), so dass über seine mögliche Wirkung keine gesicherten 
Aussagen gemacht werden können. Die Überlegungen auf der Ebene der Handlungsräume sind jeden-
falls nicht sehr weit gediehen. 

Für eine nachhaltigere Raument-
wicklung – deren Definition an dieser 
Stelle offen gelassen werden soll – muss 
unseres Erachtens die Planung in funkti-
onalen Räumen gestärkt werden. Bei den 
funktionalen Räumen handelt es sich um 
Lebensräume – Räume, in denen die 
Mehrheit der von den Haushalten beanspruchten Infrastrukturen angesiedelt sind (Schulen, Gesund-
heitswesen, kulturelle Einrichtungen, Freizeit usw.) und in denen zugleich die Mehrheit der aktiven 
Bevölkerung wohnt und arbeitet. Die funktionalen Räume decken sich weitgehend mit den Pendlerre-
gionen. Die drei institutionellen Ebenen der Schweiz – Bund, Kantone und Gemeinden –, die sich 
heute die raumplanerischen Befugnisse teilen, stellen selber keine funktionalen Räume dar. 

 

 
 
Pierre-Alain 
Rumley hat von 
1984 bis 1997 
das Amt für 
Raumplanung des 
Kantons Neuen-
burg geleitet, be-
vor er von 2000 
bis 2008 die Di-
rektion des Bun-
desamts für 
Raumentwicklung 
ARE innehatte. 
Seit 2011 lehrt er 
Raumplanung und 
Urbanismus an 
der Universität 
Neuenburg. 

In der ganzen ersten Raumplanungs-
phase genossen die Gemeinden einen zu 
grossen Spielraum und zu viel Macht. 

Zudem fehlte in den kantonalen 
Richtplänen eine echte 

strategische Ausrichtung. 

Für eine nachhaltigere Raumentwicklung muss 
unseres Erachtens die Planung in funktionalen 

Räumen gestärkt werden: Agglomerationen, 
Metropolitanräume und Regionen. 
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In der Schweiz lassen sich drei Typen von funktionalen Räumen 
unterscheiden: Agglomerationen, Metropolitanräume und Regionen (im 
ländlichen Raum). Sie alle verfügen heute über keine oder nur wenige 
Kompetenzen auf dem Gebiet der Raumplanung, obgleich sie die Ebene 
bilden, auf denen die Probleme bewältigt werden müssen (und teilweise 
werden).  

Dies legt den Schluss nahe, dass die territoriale Gouvernanz in der 
Schweiz neu gestaltet werden muss, indem tendenziell die «klassischen» 
institutionellen Ebenen geschwächt und die drei funktionalen Ebenen ge-
stärkt werden.  

Welche Aufgaben müssen auf der Ebene der funktionalen Räume 
bewältigt werden? Eine Arbeitsgruppe der TAK (2013) hat die folgenden 
Fragestellungen herausgearbeitet, die auf der Ebene der Metropolen be-

handelt werden sollten: Verkehr, Raumentwicklung, Energie und Umwelt, Wirtschafts- und Innovati-
onsförderung, Bildung, Forschung und Wissenstransfer, Migration/Arbeitsmarkt, Gesellschaft/In-
tegration, Kultur und Sport, Steuern. Die genannten Aufgaben – und möglicherweise andere mehr – 
müssen selbstverständlich auf Agglomerationsebene angegangen werden, wobei die Aufgabenteilung 
zwischen Metropolen und Agglomerationen zu klären ist. Im Kanton Freiburg – der als einziger Kan-
ton über eine institutionalisierte Agglomeration verfügt – wurden sechs Aufgabenbereiche an die Ag-
glomeration übertragen, nämlich die Mobilität, die Raumplanung, die Wirtschaftsförderung, die Tou-
rismusförderung, der Umweltschutz und die Kulturförderung. Vor der Gemeindefusion im Val-de-
Travers wurden folgende Aufgaben von den Gemeinden gemeinsam wahrgenommen: Verkehr, regi-
onale Raumplanung, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Polizei, Sozialhilfe, Gesundheit, Brand-
schutz, Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Sportanlagen, Sekundarschule, Energiegewinnung 
und Abfallbewirtschaftung.  

Offensichtlich müssen gewisse Aufgaben auf anderer als auf Gemeindeebene wahrgenommen 
werden (und werden es auch). Zu diesen Aufgaben gehört auch die Raumplanung. Sollen Dokumente 
und Strategien in den funktionalen Räumen ausgearbeitet und anschliessend von den bestehenden in-
stitutionellen Ebenen formell genehmigt werden? Oder sollen die funktionalen Räume vielmehr über 
eigene formelle Kompetenzen verfügen? Darüber gehen die Ansichten auseinander. 

Gefragt ist aus unserer Sicht eine echte «Macht» der Metropolitanräume, Agglomerationen und 

Regionen mit legitimierten Entscheidungsbefugnissen. Die vergangenen Jahrzehnte haben deutlich 
gemacht, dass die derzeitige Situation nicht befriedigend ist. Gleichzeitig darf die Regierbarkeit der 
Schweiz nicht durch zusätzliche institutionelle Ebenen weiter erschwert werden. Dies ist der gordische 
Knoten, den es zu lösen gilt.  

Auf der Ebene der Metropolen schlagen wir eine Metropolregierung mit einem vom Volk ge-
wählten Präsidenten, einer Legislative beziehungsweise einem Rat von Volksvertretern und eigenem 
Budget vor. Verschiedene Aufgaben (siehe oben) müssen von den übergeordneten (Bund und Kan-
tone) oder den untergeordneten Ebenen (Gemeinden, Gemeindeverbände) an die Metropolen delegiert 
werden. Zu klären ist dabei die Beziehung zu den Kantonen, die durch Kantonsfusionen erleichtert 
werden könnte. Obgleich dies gegenwärtig nicht zur Debatte steht, darf man sich doch fragen, ob 26 
Kantone (26 «Staaten») für ein Land mit 8 Millionen Einwohnern sinnvoll sind. Bereits 2010 haben 
wir eine Schweiz mit 9 bis 13 Kantonen skizziert (Rumley 2010). 

Die drei institutionellen 
Ebenen der Schweiz, 
die sich heute die 
raumplanerischen 
Befugnisse teilen, 

stellen selber keine 
funktionalen Räume 

dar. Diese Situation ist 
nicht befriedigend. 

Sollen Dokumente und Strategien in den funktionalen Räumen ausgearbeitet 
und anschliessend von den bestehenden institutionellen Ebenen formell ge-
nehmigt werden? Oder sollen die funktionalen Räume vielmehr über eigene 
formelle Kompetenzen verfügen? Darüber gehen die Ansichten auseinander. 
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Die Agglomerationen müssen mit eigenen Behörden, Aufgabenbereichen und Budgets ausge-
stattet werden. Dies wäre also die berüchtigte vierte institutionelle Ebene, die aus den oben genannten 
Gründen weitherum auf Ablehnung stösst, die aber de facto 
mit den Gemeindeverbänden bereits existiert. Eine Lösung 
wäre selbstverständlich die Fusion der Gemeinden inner-
halb einer Agglomeration (oder zumindest innerhalb der 
kompakten Agglomeration), wie sie im Tessin im Gang ist 
(Lugano und Bellinzona). Im Hinblick auf eine nachhalti-
gere Raumentwicklung erscheint die kompakte Agglomera-
tion als einzige Gemeinde höchst erstrebenswert. 

In den vermehrt ländlich geprägten Regionen drän-
gen sich Gemeindefusionen auf. 

In diesem Modell hätten nicht fusionierte Gemein-
den praktisch keine formellen raum- und siedlungsplaneri-
schen Kompetenzen mehr, möglicherweise aber einige an 
sie abgetretene Befugnisse, etwa bei der Bewirtschaftung von öffentlichen Räumen. Überdies plädie-
ren wir für deutlich weniger, dafür stärkere und autonomere Gemeinden in der Schweiz. Im genannten 
Buch ist die Rede von künftig rund 500 Gemeinden in der Schweiz gegenüber derzeit etwa 2300. 

 
 
 
 
 
 
 
Von diesen Veränderungen in der territorialen Gouvernanz versprechen wir uns eine nachhal-

tigere Entwicklung, sprich weniger Bodenverbrauch, bessere städtebauliche Qualität, mehr Verdich-
tung, Wohnungen, Arbeitsplätze und Infrastrukturen am richtigen Ort sowie eine aufgewertete Sied-
lungslandschaft. 
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Die Agglomerationen müssen 
mit eigenen Behörden, 
Aufgabenbereichen und 

Budgets ausgestattet werden. 
Eine Lösung wäre 

selbstverständlich die Fusion 
der Gemeinden innerhalb 

einer Agglomeration. 

In diesem Modell hätten nicht fusionierte 
Gemeinden praktisch keine formellen raum- und 

siedlungsplanerischen Kompetenzen mehr. 



		



		



 

sanu durabilitas stellte sich die Frage, wie die wirtschaftliche Nutzung des Bodens so gelenkt werden könnte, dass der 
Druck auf Kulturland und naturnahe Böden abnimmt und die Bedürfnisse der Bevölkerung trotzdem gedeckt werden. Sie 
analysierte die Treiber des Bodenverbrauchs und prüfte die unterschiedlichsten Massnahmen zu seiner Eindämmung.  

«Durabilitas» 2016 präsentiert die Ergebnisse dieser Arbeit und diskutiert, welche Instrumente zu einer nachhaltigen 
Nutzung des Bodens beitragen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanu durabilitas - Schweizerische Stiftung für Nachhaltige Entwicklung - ist 2012 
aus der 1989 gegründeten Schweizerischen Ausbildungsstätte für Natur- und 
Umweltschutz (sanu) hervorgegangen. Als wissenschaftliche Denkwerkstatt zeigt sie 
in Zusammenarbeit mit Personen aus Praxis, Forschung und Bildung wichtige Themen 
und Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz auf, erarbeitet 
adäquate Lösungsansätze und kommuniziert diese. 

Für die Erarbeitung der ausgewählten Themen zeichnen die Arbeitsgruppen von sanu 
durabilitas verantwortlich. Diese bestehen aus Mitgliedern des Stiftungsrates sowie 
externen Experten. Sie widmen sich mit hohem Engagement der politisch ständig 
wichtiger werdenden Frage nach der geeigneten Bewirtschaftung der Ressourcen des 
Natur-, des Sach- sowie des Human- und des Sozialkapitals unseres Landes. Für den 
Erhalt der Erneuerungsfähigkeit dieser Ressourcen und der friedlichen 
Rivalitätslösung unter allen ressourcennutzenden Gruppen unserer Gesellschaft wird 
die überzeugende Beantwortung dieser Frage täglich dringender. 

Die resultierenden Dokumente und Veranstaltungen sind ein fundierter Beitrag für 
Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Behörden, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, und die Ergebnisse fliessen in Forschungsaufträge und 
Ausbildungsgänge ein. 
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